
Anlage
oder "v

Verbesserte -

L 0 X 8 '1 I I v n 0 X
der

Reichs - Stadt Aachen ,
wie solche

voll dem Kaiserlichen Kammergericht
unterm 17. Februar 1792 . .

genehmigt worden .' ^

Allgemeine Grundsätze der coiEcmion .
§ . 1 .

^ ^ ie gesammre zünftige Bürgerschaft
besteht in Zukunft aus fünfzehen
Zünften .

§ - 2 .

- Der sogenannte große Rath theilt sich
in den sitzenden und ruhenden ; zu jedem
hat jede Zunft selbst aus ihrem Mittel
zwey Mitglieder auf die in diesem ke ^ Is -
menr vorgeschriebene Art zu wählen .

§ . Z -
' Sitzender und ruhender Rath vereinigt,

machen den großen Rath aus .
§ . 4 -

Der sitzende Rath ist als ^ LZlürarus

präinsrlus und ordentliche Obrigkeit zum

Regiment bestimmt ; der ruhende Rath ,
oder vielmehr die sogenannten Gaffel - Ger
schickte werden nur in den im Vertrag
oder Gaffelbrief vom Jahr 1450 . nament¬
lich von der alleinigen Behandlung des
Raths ausgenommenen , und in diesem Us-
Alemenr näher bestimmten Fällen zuge¬
zogen'. ' .

§ . 5 .
Der Rath besorgt die Geschäfte durch

die in der vorgeschriebenen Art auf ein
Jahr zu erwählenden Bürgermeister , und
auf Lebens - Zeit zu bestellenden hierin be¬
nannten Beamte , fort durch theils ordent¬
liche , theils ausserordentliche veputsrionen
und Unter - Bediente . Die nach dem ersten
Jahr abtretenden amtirenden Bürgermei¬
ster bleiben noch ein Jahr , als abgestandene
Bürgermeister , im Rath , und vertreten
die Stelle der Bürgermeister in den Fäl¬
len , die nachher bestimmt sind .

§ . 6 .
Die Gerechtsame der Zünfte bleiben int

übrigen , wie sie bis daher bestanden ; nur
wird in diesem Verbesserungs - ke§Ie -

menr das Slimm - Recht und die Art zn

stimmen , zu Abstellung der so sehr über-
hand genommenen Mackeley , als die
Hauptquelle aller eingeschlichenenMiS-
bräuche und Unordnungen , vorgeschrieben ,
und diese Vorschrift muß von allen Zünf¬
ten genau beobachtet werden . ^ rr.



ArciLuIu81 .
Von Erwerbung des Bürger - Rechts .

8 - 1
^ at es bey der in Aachen gewöhnlichen

dreyfachen Weise , zum Bürger -Recht
zu gelangen , nämlich durch Geburt - Hey -
rath , oder Obrigkeitliche Verleihung , auch
fürohin sein Bewenden . Es wird aber' der
Aachensche 'Burgeks- Sohn , und jeder an¬
derer nicht eher zum Eid des Bürgers zu¬
gelassen , und in das Burger -Buch ein¬
getragen , bis er das ein und zwanzigste
Jahr angetreten hat .

§ . 2 .
Das eheliche oder durch nachherige Ehe

IsAwimirte Kind eines Bürgers , welches
in der Stadt oder Reich Aachen gebohren
wird , ist Bürger »

. Z .
Wird ein solches Kind auswärts gr -

bohren , so muß die Anzeige und der Be¬
weis dem Rath geschehen ; welchemnächst
selbiges als eingebohren zu bewachten ist .

' § - 4 .
' Da das bisherige gar zu geringe Geld

bey Aufnahm eines Bürgers zu viel
schlechtes Gesinde ! in die Stadt gezogen
hat , so wird im Fall , wenn der Magistrat
einem Fremden das Bürger - Recht ver¬
leihet , die Erhöhung des zur Stadr - Kasse
zu bezahlendenBurgcr - Geldes bis aufzwey
Hundert Reichsthaler hiemit genehmiget .
^ § . 5 . " ' '
' Jedoch ist hierunter in Ansehung derjeni¬

gen , welche in der Stadt Aachen in der Lehre
gestanden , und die vorgeschriebenen Lehr -
Jahre gehörig ausgehalten , oder daselbst
zehrn Jahre bey nur einer Herrschaft treu
Wd ehrlich gedienet haben , oder von frem¬

den Eltern in der Stadt Aachen gebohren
sind , eine billige Ausnahm und Mäßigung
dahin zn machen , daß diese bey ihrer Bur -
ger - Ausnahm nur die Hälfte des ermeldten
erhöhten Bürger - Geldes mir ein Hundert
Neichsthaler zu erlegen haben sollen .

§ « 6 .
Bey vorzüglich geschickten Künstlern ,

wie auch aus andern besondern - zu Beför¬
derung des gemeinen Wohls abzielenden
Ursachen har der Rath die für Erwerbung
des Bürger - Rechts zu erlegende Summe '
vcrhaltnißmaßig zu vermindern , oder nach
Befinden der Umstände ganz zu erlassen .

§ - 7 .
Der Unterthan des sogenannten Reichs

von Aachen , welcher sich mit Erlaubniß des
Magistrats in die Stadt häuslich und
bürgerlich niederläßt, zahlt ohne weiter »
Unterschied für die erhaltene Eonoession
des Bürger - Rechts fünf und zwanzig
Reichsthaler zur Stadt - Kasse .

§ . 8 .
Endlich aber sind diejenigen , welche ent¬

weder durch die Geburt , oder durch Hey -
rath mit einem Bürger , Burgsrs -Wittib,
oder Burgers - Tochter das Bürger -Recht
erwerben , ohne Unterschied : auf welche
Weise der Bürger , oder die Burgers -
Wittib vorher ihr Bürger - Recht erlangt
haben mögen , von Bezahlung des Bür¬
ger - Geldes befreyer.

§ . 9 .
Es soll ein allgemeines Bürger - Buch

eingeführt, durch eineOepursnon aus dem
Rath eingerichtet , und stats unterhalten
werden . :

Hat.



§

^ rciLuIu8 II .
VomVerlust des Bürger - Rechts .

urch Urtheil und Recht verliert ein
Bürger in nachfolgenden Fällen das

Bürger - Recht, wenn er sich

1 .) Meuterer- , Unternehmungen gegen
die öffentliche Sicherheit und Ruhe ,

2 .) Diebstahl,
z .) Betrüglichen Lan ^ ueroute,

4) . Rechtlich erwiesenen Meineyd , und
endlich

s .) Ein anderes Verbrechen , welches
( wie auch eben vom Diebstahl zu
verstehen ) eine Leibes - Strafe , oder
zeitliche oder lebenslängliche Crimi -
nal - Verbannung nach sich zieht ,

zu Schulden kommen läßt .

^ rciLuIu8 III .
Von Aufnahme und Verhältniß der Beysaßen.

§ . > .
ey Aufnahme neuer Beysaßen hat es

sowohl der Abgaben an das
tium halber , als sonst , bey der bisheri¬
gen Observanz sein Bewenden .

§ . 2 .
Jedoch hat der Rath auf den daraus

für das gemeine Wesen erwachsenden Nu¬
tzen Und andere concurrirende Umstände
jedesmal billige Rücksicht zu nehmen .

^ rticu1u8 IV.
Von den bürgerlichen Zünften

des Zunft
? i .

(7> ie gesammre zünftige Bürgerschaft
besteht in Zukunft aus fünfzehen

Zünften ; des Endes wird den schon beste¬
henden vierzehen Zünften , welche ihre alt¬
hergebrachten Namen behalten , noch eine
neue unter dem Name : Zunft der Beerb .
ren , und mit dem Platz unmittelbar nach
den Werkmeistern beygefügt .

§ . 2 .
Diese fünfzehen Zünfte heißen Und fol¬

gen in nachstehender Ordnung aufeinander :
i . ) Die Stern - Zunft , oder Zunft der

Adlichen .
s . ) Die Werkmeister ,
? . ) Die Zunft der Beerbtem -

, auch Erwartung und Verlust
- Rechts.

4 ) Die Bockzunft , oder Zunft der Ge¬
lehrten .

; . ) Die Bäcker- Zunft .
6 . ) Die Metzger - Zunft . : ,
7 . ) Die Rothgerber - Zunft .
8 . ) Die Schmidt - Zunft .
9 . ) Die Kupferschläger -Zunft»
10 .) Die Krämer - Zunft . '
n . ) Die Zimmer - Zunft .
12 .) Die Schneider -Zunft ,
t z .) Die Kürschner-Zunft.
14 .) Die Schuster - Zunft .
15 .) Die Braue'r -Zunft . ^ .

§ - Z -
Niemand kann Zunft - Glied werden, wst

nicht Bürger ist , das Recht aber zu einet
D AUnst



Zunft wird nach Unterschied der Verfas¬
sung , Verhältnisse und des undenklichen
Herkommens der einzelnen Zünfte durch
vcrschiedene () u2Mc3rionen undTiteln , als
nämlich durch den Schöffen - Stand , Ge¬
burt, Heyrath , Erlernung eines zünftigen
Handwerks , Ankauf, und auch durch freye
Wahl der Stimmen - Mehrheit erworben .

, . § . 4 »
Eine jede der schon bestehenden viekzehen

Zünfte behält in Ansehung der Erwerbung §

des Rechts zu ihrer Zunft ihre alt - her *
gebrachten Gerechtsame , die (ZuLlib. csnon
aber zu der neu zu errichtenden Zunft der
Beerbten ist im nachfolgenden fünfte »
Artikel bestimmt .

§ - 5 .

Vorn Verluste des Bürger - Rechts ist
der gleichmäßige Verlust des Zunft - Rechts
natürliche und nothwendige Folge .

^ rciLu ! u8 V.
Von der HuaMcarion zur Zunft der Beerbten .

§ . i . ^

<^ u dieser Zunft berechtigt nur allein Ei -
genthum und Besitz steurbarer - in der

Aachenscheit Gemarkung gelegener Güter
eines .Werths von ein Tausend Reichs¬
thaler .

2 . *
Alle diejenigen , welche in der Maaß Be¬

erbte sind , und die dicsfallsige Bescheini -
nigung beybringen , müssen so , wie sie sich
melden , dafern sie nur das gehörige Alter ,
und andere bey allen Zünften allgemein
festgesetzte (>u3liraten haben , ohne alle
weitere Wahl oder Berarhschlagung in
die Zunft aufgenommen werden .

- § . z .
Der Zunft ist aber auch verstattet , alle

andere wohlhabende Bürger , die zwar nicht
so viel an liegenden Gütern , öder auch gar
keine besitzen , wenn sie nur den Besitz eines
sonstigen Vermögens von zwey Taufend
Reichsthalern bescheinigen können , auf ge¬
höriges Ansuchen '/ und nach vörgängiger
freyen Wähle , wobey die Stimmen -Mehr¬
heit darüber : ob die Aufnahme stattfinde ,
öder nicht ? entscheidet, als Zunsts - Glieder
auf- und ' anzunehmen,

§ . 4 .
Das Recht zu dieser Zunft geht so wenig

aufSöhne und Töchter der Zunft - Glieder ,
und wird also weder durch Geburt noch
Heyrach , sondern lediglich durch wirklichen
eigenthümlichen Besitz steuerbarer - in der
Stadt Aachenschen Gemarkung gelegener
Güter , oder durch freye Wahl und Stim -
men - Mehrheir der Zunft - Glieder in vorhin
bestimmter Maaß erworben .

§ . 5 .
Wer nun durch Berechtigung oder freye

Wahl in diese Zunft eintritt , zahlt sofort
zur Zunft - Kasse zehen Reichsthaler . Die¬
ses Antritts - Geld darf die Zunft weder er¬
höhen noch mindern , auch keine weitere Ab¬
gaben verlangen .

§ . 6 .
Ereignete sich der Fall , daß Mitglieder

dieser Zunft , sie seyen Beerbte , oder nicht,
in einen völligen Vermögens - Verfall ge -
riethen , oder daß gar über ihr Vermögen
ein cottLurkus ereülrorum ausbräche ,
so sollen dieselben in so lange , bis sich ihre
Umstände wiederum verbessern , oder sie
ihre Gläubiger vollständig befriediget ha¬
ben , von dem 3 <Kiv - und xMv - Stimm »
Recht ausgeschlossen seyn . ,



^ rciLuIus VI .
Von den Erfordernissen zu Ausübung des Stimm -

Rechts bey der Raths - Wähle .
§ . i .

Ein zünftiger Bürger , um stimmfähig
» u seyn , muß zwey Jahre nach der Auf¬
nahme in die Zunft zurückgelegt haben .

§ . 2 .
Er muß fünf und zwanzig volle Jahre

alt, feiner Person und Handlungen eigener
Herr seyn , lind in liegenden Gründen , oder
durch sein Gcwerb so viel besitzen , daß er
ohne öffentliche und andere Unterstützung
sich und dieSeiuigen standes - mäßig ernäh¬
ren kann ; , wer also Armen - Geld zieht ,
Mitosen genießt , oder dergleichen für sich
sammelt, ist für so lange vom Stimm -Nccht
ausgeschlossen .

§ . Z .
Niemand kann in zwoen Zünften stim¬

men ; und derjenige , welcher zu mehr , als
einer Zunft , berechtigt , ist schuldig , der
mindest- zahligen Zunft bey Raths - Wahlen
Leyzucreren .

§ « 4 '
Ein Taglohner mic - oder ohne einiges

Gewerb ist , so lang er Taglöhner bleibt ,
auch ein Jahr nachher, wenn er aufgehört,
Taglöhner zu seyn , vom Stimm - Recht
ausgeschlossen .

§ . 5 .
Wer dorils ceüirk , oder dessen Vermö¬

gen Schulden halber cMrabirt wird , ist
von : Stimm - Recht lüPsnäirt , in so lange
er nicht darthun kann , seine Gläubiger voll¬
ständig befriediget zu haben .

§ . 6 .
Die nämliche 8ulpsnlion hat statt beym

Ovil - Bann von Zeit der Erkenntniß bis
zu dejstn Aufhebung .

§ . 7 -
Ein velertsur aus Kriegs - Diensten ist

für so lange , als er seinen gehörigen Ab¬
schied nicht hat , üilstenälret , und muß noch
ein Jahr nach dem Tage der Vsrbringung
des Abschieds warten , ehe er zum Stimmen
zugelassen wird .

§ . 8 -

Wer bey der versammleten Zunft nicht
gegenwärtig ist , kann nicht stimmen .

§ . 9 .
Wer nicht in der Stadt oder dem Reich

von Aachen sein 6omici1ium üxum hat ,
auch wer in fremden Eid und Diensten
steht — Lehn - Eid ausgenommen , und Her¬
zoglich - Jülichsche Gerechtsame vorbehal¬
ten , — ist für so lange ohne Genuß des
Stimm - Nechrs .

§ . io .
Ein Bürgermeister , Rathsherr , oder

Beamter , ein Vorsteher der Zunft , oder
Grase , auch wer sonst in Städtischen Q -
vil - oder lVlillrair - Diensten steht , oder
eine städtische Pachtung oder OoncelHon
hat , ist während dieser Zeit vom Stimm -
Recht ausgeschlossen . Bürgermeister ,
Rathsherren , Beamte , Vorsteher , oder
Gräfen , sobald sie aufhören , solches zu seyn ,
treten gleich in ihr Stimm - Recht zurück ;
wer ' aber aus sonstigen städtischen Ovil -
oder lAilitLlr - Diensten , städtischen Pach¬
tungen oder (Üonceüionen tritt , hat noch
ein Jahr darnach zu warten , ehe er wie¬
der sein Stimm - Recht ausüben kann .

§ . n .



§ . lt .

DUemand darf eine Stimme abgeben ,
rr habe dann durch Eid betheuert , bey der
Wähle den nach seiner Einsicht und Gewis¬
sen Fähigsten und Würdigsten seine Stime
zu geben , und dabey weder durch Ztweden ,
noch Freundschaft , weniger durch Ge¬
schenke , noch einige Neben - Absicht sich lei¬
tet » zu lassen .

§ . 12 .
Jedoch soll dieser Wahl- Eid überhäupt

nur einmal geschworen , mithin - da er von
den jezigen zünftigen Bürgern niemalen
abgelegt worden , bey der nächsten Rarhs -

Wahle von sämmtlichen Zunft - Gliedern
auf ihren Zunft - Läuben vor einer sä kmna
Eum zu crnennendeu Raths - Oepurs -
rion ausgeschworcnwerden . In Zukunft
aber soll jeder Bürger dasjenige , was der
Wahl - Eid enthält , ein für allemal sogleich
bey seiner Einführung in die Zunft vor dem
Magistrat, in Gegenwart der Zunft - Vor¬
steher , eidlich angeloben , sohin der Inhalt
dieses Eides hernächst jedesmal vor der
Wähle nur verlesen , und dadurch nebst
einer von dem Zunft - Vorsteher zu halten¬
den zweckmäßigen Ermahnungs -Rede , den
versammleten Zunft - Genosten wiederum
in Erinnerung gebracht werden .

^ rciculus VII .
Vom Verlust des Stimm - Rechts für immer oder auf be¬

stimmte Zeit , nebst weiterer Strafe wegen Misbrauchs
desselben .

8 ' i .
LVL̂ ird Jemand überwiesen , das Stimm -
e^ ^ Necht eitles zünstigenBurgers gemis -
brauchet , und seineStimme gegen einenPri -
vat - Vortheil , oder sonstige Neben -Absicht
dem andern gegeben - oder verpflichtet , nicht
weniger Geschenke , auch andere Anerbie -
lungcn , oder Versprechen , um bey dem
Wahl - Geschäfte zu erscheinen , und mit zu
stimmen , oder auszubleiben - angenommen
zu haben , so verliert er , und der , welcher
ihn dazu verleitete , oder verleiten wollte ,
das Grimm -Recht beyden Wahlen , und
ändert » öffentlichen städtischen Angelegen¬
heiten zum erstenmal auf fünfJahren lang ,
zur », zweitenmal aber für immer , und ist
überdem in beiden Fällen auf Lebens -Zeit
zu allen städtischen Aemtern , (IvlI - und
lMirsir - Diensten , auch Pachtungen und
Ocmceiliomn unfähig .

§ . 2 .
Wirkliche Gewalt oder derselben Be¬

drohung gegen die Srimm - Freyheit , unter!
welchem Vorwand es sey , benimmt das
Stimm - Zunft - und Bürger - Recht , wie
auch die Fähigkeit zu städtischen Diensten
und Vortheilen für immer , und soll nach
Umständen darneben eine Geld - Gefäng¬
niß - oder andere Leibes - anch Verban -
nungs - Strafe eintreten , jedoch der Ver¬
lust des Zunft - und Bürger - Rechts
den unschuldigen Frau und Kindern des
Verurteilten durchaus unschädlich seyn .

§ Z »

Denjenigen , welcher sich zu einer solcher?
Gewalt , oder zu der in vorhergehendem
§ . r . angeführten Verleitung gebrauchet?
läßt , trifft die nämliche Strafe .

§ - 4 »



§ . 4 .
Derjenige , welchem die oben im sechsten

Arnk . § . i . und2 . vorgeschriebcnenErforder -

nisse ermangeln , oder der sich in einem oder

andern von den Fällen , welche die Stimm -

Fähigkeit benehmen , befindet , ( die Zunft «

Vorsteher und Grafen , als welche das

Wahl - Geschäft zu clirio -iren haben , allein

ausgenommen ) darf der Auswähle der

Rathsherren nicht beywohnen ; sollte er

dem ungeachtet bey der des Endes ange¬

stellten Zunft - Versammlung mit oder ohne

Schuld anwesend seyn , so soll er von den

Vorstehern fortgewiesen , und wenn er sich

darauf nicht sogleich ohne alle Widerrede

entfernt , durch die beyzurufende Wache

weggeführt , auch noch weiters seiner Wei¬

gerung halber nach Umstanden mit Geld -

oder Leibes - Strafe von dem Magistrat

angesehen werden . ,

§ . 5 .
Die § . 2 . bestimmte legale Beraubung

des Bürger - Rechts , der städtischen Aemter

und Vortheile , und ewige Unfähigkeit dem

Staat Dienste zu thun , nebst den andern

sie begleitenden Strafen , wird durch die

Zeitungen öffentlich bekannt gemacht .

§ . 6 .

Endlich da die Makeley oder Stimmen -

Werbung die gefährlichsten Unruhen ', Em¬

pörungen und Thätlichkeiten erweckt und

ernährt ; so sind , insonderheit auch noch in

Wahl - Zeiten , alle dahin zielende Zusam¬

menkünfte und Verabredungen in öffent¬

lichen oder Privat - Häusern , imgleichen

Schmauscreyen und Zechen unter der oben

in § . i . bestimmten Strafe verboten , mit

dem Anhang , daß auch jene Wirthe , die

dergleichen auf Mäkeley und Stimmen -

Werbung abzielendenZusammenkünfte bey

sich gestatten , die nämliche Straft zu ge -

warren haben sollen .

^ rtiLu1u8 VIII .
Von der innern Verfassung der Zünfte .

§ . i .

< ^ ede Zunft hat zween Vorsteher oder

Gräfen aus ihrem Mittel , deren einer

» mtirender , und der andere ruhender ist .

' § . 2 .

" Die Wahl der Vorsteher geschieht jähr¬

lich an dem bey jeder Zunft dazu bestimm¬

ten Tage durch Mehrheit der Stimmen ;

und wer dazu concurriren will , muß we¬

nigstens ein Jahr in der Zunft gewesen

seyn . Die abgehendenVorsteher oder Trä¬

fen haben kein Recht , ein oder anderes

Zunft - Glied zur Wähle vorzuschlagen .

Bey sich ergebender Stimmen - Gleichheit ,

wenn verschiedene Personen gleich viele

Stimmen haben , entscheidet das Loos .

§ »

Der abgehende Graf muß zwey Jahre

ruhen , ehe er wiederum wahlfähig ist .

§ » 4 »
Die Vorsteher müssen das dreysigfte

Jahr vollendet haben , bemittelte Männer ,

von guter Aufführung , im Lesen , Schreiben

und Rechnen erfahren , und wenigstens vier

Jahr in der Zunft gewesen seyn .

§ . 5 .
Der ältere Gräf beruft die Zunft durch

den Zunft - Diener zusammen , die Lorr -vo -



' vocsrion muß aber allemal wenigstens 24 .
Stunden vor der Versammlung geschehen ;
Er hat in allen Sachen den Vertrag , und

' ist Kassirer der Zunft - Gelder . Beide
Vorsteher sammeln die Stimmen , jedoch
mit Ausnahme der Wahl- Fälle , worüber
die besondere Bestimmung hierunter: im
§, 7 . und ferner im ^. rr . IX . § . iz . nach¬
folgt .

§ . 6 .
Bey jeder Zunft muß über alle Vor¬

fälle und Berathschlagungen ein ordentli¬
ches krorocoll gehalten werden . Dieses
wird durch eine von der Zunft per msjors
gewählte, und vorn Magistrat sä Koc ok-
iicium zu beeidigende Person geführt . Die
Stimmen werden ( ausserhalb den Wahl¬
fällen ) mit Beysetzung eines jeden Namens
bemerkt , die Mehrheit herausgezogen , der
Schluß darnach formier , sodann das kro -
rocoll öffentlich verlesen , v'om ältern Vor¬
steher und dem beeidigten Zunfts - ^ Äusrio
unterschrieben , und auf der Zunft - Läube
verschlossen hinterlegt .

Der Schrank , worinn die Schriften
der Zunft liegen , soll mit zwey Schlössern ,
wovon jeder Gräf einen besondernSchlüs -
sel hat , verschlossen seyn .

§ - 7 .
, Bey der Gräfen - Wähle geschieht die
Abstimmung durch wohl zusammengerollte
Wahl » Briefe ohne des Wählenden Na -
mens - Unterschrift . Diese werden von den
Zunft - Gliedern einzeln nach ihrer Ordnung
dem verpflichteten ^.Äusrio übergeben ,
von ihm in ein besonderes Behältniß ge¬
legt , nach vollendeter Abgabe aber vom
amtirendeN Gräfe , mit Zuziehung des an¬
dern Gräfen und des beeidigten ^ Äusrius ,
eins nach dem andern herausgezogen , der
Zunft öffentlich auf solche Art vorgezeigt ,

daß jedes Zunft - Glied .es sehen könne , laue
abgelesen , auf den Tisch gelegt , und ins Pro¬
tokoll eingerrageu , hiernach sofort die Ma¬
jors gezogen , und daskelulcsc abermalim
Protokoll bemerkt .

§ . 8 .
In allen Fällen wird in der Zunft nach

der Ordnung voriret , wie die Glieder irr
die Zunft aufgenommen worden . Jeder
sagt über jede vom Gräfe in Vortrag ge¬
brachte Sache , ohne von einem andern un¬
terbrochen werden zu dürfen , mit Anstand
und Bescheidenheit, nach seiner besten Ein¬
sicht und Gewissen , und mit vollkommenster
Freyheit seine Meynung .

Es steht jedem frey , seine Meynung zum
Protokoll zu äiÄiren , oder schriftlich abzu¬
geben . Vor und während des Geschäfts
aber darf in der Zunft - Versammlung
nicht gegessen noch getrunken werden .

§ - 9 .
Wer dagegen handelt , oder sonst sich un¬

gebührlich beträgt , ist für dißmal vom
Stimm - Recht ausgeschlossen .

§ .
Alle Jahre legt der abtretende ältere

Vorsteher , als Kasswer , die Rechnung von
Einnahme und Ausgabe vor der ganzen
Zunft ab . Drey von der versammleten
Zunft ausersehene Glieder sehen die Be¬
lege nach , und wenn alles richtig befunden,
wird dies uime der Rechnung bemerkt ,
und von ihnen , nebst dem ^ Äusrius , unter¬
zeichnet .

§ . n .
Bey jeder Zunft soll ein Inventarium

ihrer Protokolle , Zunft - Privilegien undGe-
rechtsame , Schriften , Siegel und Briefe
vorliegen , dasselbe nach der Rechnungs¬
Ablage nachgesehen , und den neugewählte »
Gräfen überliefert werden .

K . ir »



§ . 12 .
Stirbt der anitirende Graf , oder geht

er sonst vor Ende des Jahrs ab , so tritt
der ruhende Gräfin desselben , und der al¬
tere von den nächst vorher abgestandenen
Vorstehern in die Stelle des ruhenden
Gräfs bis zur neuen ordinairenWahle ein .

Eben so wird es gehalten , wenn der ru¬
hende Gräf vor Ablauf des Jahrs durch
Tod oder sonst abgeht .

§ . IZ .

Weder eine ordentliche noch ausseror -
dentliche Versammlung der Zunft darf
gehalten werden , ohne vorgängige Anzeige
des Gräfs bey den im Amte stehenden
Bürgermeistern , die aber die Erlaubniß
dazu ohne erhebliche Urfach nicht versagen
dürfen . Finden die Bürgermeister Be¬
denken , oder sind sie nicht einerley Mey¬
nung , so entscheidet der Magistrat .

§ . 14 »

Eine Bürger - Zunft ist von dem Hand¬
werk , wovon sie nach altem Gebrauch den
Namen führt , verschieden . Den Hand -
werks -Jnnungen oder Zünften bleiben ihre

herkömmlichen Gerechtsame inSachen und
Gebrechen , so viel der Handwerke Ord¬
nung betrifft, mithin auch in Bestrafung
ihrer Zunft - Frevler und sonst , so weit
solche den Reichs - Satzungen von den Jah¬
ren 17z i . und 1771 . wegen Abschaffung
der Handwerks - Misbräuche gemäß sind ,
so wie denjenigen , die sich durch den Zunft -
Spruch etwa beschweret finden , derke-
curs zum Verhör - Gericht oder sogenannten
burgermeisterlichen Audienz , und über¬
haupt zur ordentlichen Obrigkeit unbenom¬
men , sondern vorbehalten .

§ . 15 .
Keine Zunft hat das Recht, eins ihrer

Glieder für immer oder auf eine Zeit aus-
auszustoßen ; sollte aber Jemand durch
seine Vergebungen dieses verdient haben ,
so zeigt es der Gräf mit den Gründen
beym Verhör - Gericht an , welches dann,
nachdem es den Angeklagten gehört , mit
Vorbehalt der gppellsrion , entscheidet. '
Gleichmäßig gehört die Erkenntniß über
alle Zunft - Streitigkeiten , tälvL axpella-
rione , vor das Verhör - Gericht.

Arciculus IX .
Von der Raths - Wähle.

§ . 1 .

Hflle Jahre wird die Hälfte des ruhenden
Raths neu gewählt , also von jeder

Zunft ein neues Raths - Glied . Der 29te
Dezember ist der für alle Zünfte bestimmte
Wahl - Tag . Drey Täge vorher läßt in
jeder Zunft der ältere Gräf alle stimm¬
fähigen Glieder durch den Zunft - Diener zur
nächsten Rachs - Wahle zusammen berufen ,
und stellt des Endes ein schriftliches - von
ihm und dem Zunft - ^ .äkuario eigenhändig
unterschriebenes Namen - Verzeichnis M

zu convocirenden Zunft - Glieder dem
Zunft - Diener zu .

§ . 2 .
Um bey dem Wahl - ^ Äüs selbst alle

Streitigkeiten über die Stimm - Fähigkeit
eines oder andern Mitglieds zu vermeiden ,
müssen in jeder Zunft die beiden Gräfe »
eine Liste der stimmfähigen Glieder , mit
Bemerkung des Tages ihrer Aufnahme
und Einführung in die Zunft , auch ihres
natürlichen Alters , sodann eine gleichmäßige
Liste derjenigen Glieder , die nach diesem

Ke«
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keglemerrr zur nächsten Raths - Wähle
nicht concurriren können , mit Beysetzung
der ausschließenden Ursachen , zeitlich ver¬
fertigen > und solche am Wahl - Tage der

. versammelten Zunft vorlesen .
§ - ? .

Wenn die Ursach , warum ein Zunst -
' Mitglied Hon der Loncurrenz zur Raths -
Wahle ausgeschlossen werden will , nicht
in diesem peglsmeur namentlich bestimmt ,
oder ^ uooä kEum noch alcioris inäsgi -
nis , sohin zweifelhaft und ungewiß ist , daß
der Fall vorhanden sey , so findet für diß -
mal und bis zu erfolgtet' richterlichen Ent¬
scheidung , keine Ausschließung Platz , son¬
dern das Zunft - Glied , dessen Stimm - Fä -
higkeit angefochten wird , muß , bis zum
endlichen Austrag der Sache , vor der or¬
dentlichen Obrigkeit im Besitze seines er¬
langten Stimm - Ncchts geschützt werden .

§ » 4 »
Wem nun die Zunft - Versammlung

zur Raths-Wahle nicht in der bestimmten
Zeit vorher angesagt wird , der muß , wenn
er sich für stimmfähig hält, seine Beschwerde
ohne allen Zeit - Verlust bey dem Ver¬
hör - Gericht vorbringen , welches sofort
der etwaigen ungebührlichen Wiükühr der
Zunft - Grafen , nach Maaß -gabe des vor¬
hergehenden § . Z . brevi M2I1U Einhalt zu
thun hat . Das Verhör - Gericht ver¬
sammelt sich zu dem Ende täglich in den
Drey Tagen vor dem bestimmten Wahl-
Tage , und wider seine Erkenntniß hat keine
Appellation yuoaä eKeÄum lulxsulivum
-statt .

§ . 5 »
' Wider denjenigen , der keine Beschwerde
wegen seiner Ausschließung vor Annähe¬
rung des Wahl- TagS führt , oder sich of¬
fenbar in dem Falle der Lonüirmions -

mäßigen lulpeullon seines Sn ' mm -Rechts
befindet , und dennoch der Versammlung
seiner Zunft , worinn die Raths - Wahl ge¬
schieht , beywohnen will , soll , wie oben in
^ rr . VII . § . 4 . versehen ist, verfahren wer¬
den .

§ . 6 .
Wer die in ^ rr . VI . HZ . 1 . und 2 . bey

der VLv - Stimm - Fahigkeic vorgeschriebe¬
nen Eigenschaften nicht hat , und wer sich
in einem von den daselbst in HZ . 4 . s . 6 . 7 .
und 9 . , sodann in ^ rr . VII . HZ . I . 2 . z . und
6 . aufgeführten Fällen befindet , kann nicht
gewählt werden .

§ . 7 .
Ein abtretendes Rakhs - Glied kann nicht

zum Nathsherrn wiederum vorgeschlagen
oder gewählt werden ; um aber die Zahl
der wahlfähigen 8udjeLke nicht zu sehr ein¬
zuschränken , wird demselben nach Verfließ -
ung eines Jahrs , das ist , bey der nächst-
künftigen Raths - Wahle , die Wahl -Fähig¬
keit wieder beygelegt .

§ . 8 .
Ein städtischer Beamter , und Jeder , der

in städtischen Ovil - oder Mlirzir - Diensten
steht , auch wer eine städtische Pachtung ,
Oonceüion oder Privilegium hat , ist nicht
wahlfähig , und wird auch , wenn er aus die¬
sem uexu tritt , dennoch nicht eher , als nach
Verlauf eines vollen Jahrs , wiederum
wahlfähig .

^ § . 9 -
Gleichmäßig ist ein Zunft - Vorsteher oder

Gräf , so lang dieses Amt währt , nicht
wahlfähig ; sobald er aber durch Ablauf
der festgesetzten Zeit aufhört , solches zu seyn ,
tritt er gleich in die Wahl- Fähigkeit zurück.

§ . 10 .

Alle wahlfähige so hin rachsfähige Per¬
sonen müssen vas dreysigste Jahr ihres Al-
" ' ' " " . M' S



rerS vollendet haben , sie müssen auch im
Lesen und Schreiben erfahren seyn .

§ . n .
Vater , Svhn , Eidam , Bruder oder

Schwager eines wirklichen Raths - Glieds
könen nicht gewählt werden , und dieses ohne
Unterschied : ob das verwandte Raths -
Glied von der nämlichen oder von einer
andern Zunft ist . Da aber , weil sämmt¬
liche Zünfte auf einen Tag wählen , der
Fall möglich ist , daß unter den neu -gewähl-
ten Personen so nahe Verwandte sich be¬
fänden , so entscheidet alsdann das Loos :
welcher aus ihnen in den Rath gelangen
solle ; und findet kein freywilliger Abstand
Platz , so wie überhaupt Niemand aus Be¬
günstigung gegen einen Andern die auf ihn
gefallene Wahl ausschlagen oder ableh¬
nen darf. Derjenige , welcher durch das
Loos ausfällt , ist gleichwohl als Ueber -
zerchneker anzusehen , und behält das Recht
zur Nachfolge in dem Falle , wenn das im -
poäimLlirum der Verwandtschaft etwa im
Laufe des Jahrs durch Tod oder sonstigen
Abgang gehoben würde ; und dieses aus der
Ursache , weil er zur Zeit der Wähle wahl¬
fähig war . Verwandtschaft mit einem
abtretenden Raths - Glied ist der Wahl - Fä¬
higkeit nicht verhinderlich .

§ - 12 .
Der Anfang des Wahl - aÄüs wird

damit gemacht , wie bereits oben in H.rr . VI .
§Z . i i . und 12 . vorgeschrieben ist . Darauf
verliest der amtirende Graf nicht nur die
beiden in § . 2 . dieses neunten Artikels be¬
merkten Listen , sondern auch noch eine dritte
Liste , wodurch der versammleten Zunft die
Namen derjenigen Glieder , welche nicht
wahlfähig sind , und bey jedem die Eontti-
rutions - maßige Ursach seiner' dermaligen

F

Ausschließung , zu ihrer Wissenschaft untz
Nachachtung bekannt gemacht werden .

§ . IZ .

Diesem allem vorgängig wird zur Wähle
auf folgende Art fortgeschritten :
^ s) Jedes wählende Zunft - Glied ernennt
zur Raths - Ersetzung zwey wahlfähige
Zunft - Mitglieder , welche es zu dieser
Stelle für die fähigsten und würdigsten
hält . '

i') Die Ernennung geschieht mittels eines
wohl zusammen gerollten Wahl - Briefs
oder Zettels , worauf das wählende Zunft-
Glied , ohne seine Namens - Umerschrift , nur
die Namen derjenigen zwey Glieder , denen
es seine Stimme geben will , schreibt .

c ) Die Wahl -Briefe oder Zetteln wer¬
den von den Wählenden einzeln nach der
Ordnung , wie sie in die Zunft aufgenom¬
men worden , dem beeidigten ^ Lkuario über¬
geben , und von diesem sogleich in ein be¬
sonderes Behältniß gelegt .

-/) Nach vollendeter Abgabe werden aus
dem Behältniß vom amtirenden Gräf¬
inn Zuziehung des andern Gräfs und des
beeidigten H.Au2rius ) die Wahl- Briefe
oder Zetteln eins nach dem andern heraus¬
gezogen , ^ Zunft öffentlich vorgezeigt ,
laut abgelesen , aufden Tisch gelegt , und ins
Protokoll eingetragen .

e) Diejenigen Vier, welche unter diesen
herausgezogenen Zetteln Die Mehrheit der
Stimmen für sich haben , sind die zirp
Wähle Vorgeschlagene . Sollten für zwy
oder mehrere Personen gleich viele Stim¬
men ausfallen , so entscheidet unter diese »
Das Loos ; im Fall aber ein oder anderes
Zunft - Glied , auf welches die Mehrheit
der Stimmen gefallen , bey der Wähle
nicht anwesend ist , so bestellt Per amtirende

v



Graf ein anderes Mitglied , um Namens
des Abwesenden zu loosen .

/ ) Die vier Namen , welche auf solche
Weise entweder durch die Ernennung ,
öder bey etwaiger Gleichheit , durch das
Loos die meistenStimmen erhalten , werden ,
und zwar jeder auf einem besondern Zettel ,
geschrieben , diese vier Zetteln . alsdann zu¬
gleich in die Büchse - und vier mit

r . 2 . z . 4 . bezeichnete Kugeln in die
Büchse L . geworfen . Ein Knabe zieht als¬
dann abwechselnd einen Namen und eine
Kugel heraus . Derjenige , bey dessen Name
^ uni . i . herauskömmt , ist das neu - ge -
wählte Mitglied des ruhenden Raths ; der¬
jenige , bey dessen Name die KugelNum . 2 .
herauskömmt , folgt ihm nach ; im Fall er
entweder noch vor seiner Aufschwörung im
Rath , oder während des ersten Jahrs bis
Zu den letzten vier Wochen vor dem nächsten
Raths -Wechsel durch Tod oder sonst ab -
tzienge , öder durch den Abgang eines an¬
dern Raths - Glieds vorrückte , und eben so '
Igum . 2 . und 4 . ; weshalb im Protokoll
genau zu bemerken : mit welcher Kugel jeder
Name herausgekommen.

§ ) Diese Wahl- Art beobachtet gleich¬
mäßig bey den in Splissen getheilten Zünf¬
ten jede Zunft - Splisse, und nimmr . alle
Jahr eine Rachs -Wahl vor , nur mit dem
Unterschied , daß in derjenigen Splisse , wel¬
che der nächste Raths - Wechsel nicht in der
Maaß betrifft , daß sie ein neues Naths -
Glied stellen müße , statt vier nur drey Per¬
sonen , welche die Mehrheit der Stimmen
für sich haben , in die Kugelung kommen ,
Die sodann für die Überzeichnete anzusehen
sind , und das Recht zur Nachfolge indem
Falle haben , wenn im Laufe des Jahrs
bis zu den letzten vier Wochen vor dem
künftigen Raths - Wechsel sich ein - oder

mehrmalen eine vacan ^ e in ihrer Zunft -
Splisse ergäbe .

§ . l4 .
Diese successive Nachfolge geschieht zu

dem Ende, damit die bestimmte Zahl der
Naths - Glieder so wohl im sitzenden als ru¬
henden Rath das ganze Jahr hindurch bis
zum nächsten Raths -Wechsel überall voll¬
ständig erhalten werden möge . Damit
aber auch die jährliche Raths - Wahl in
jeder Zunft ihren ungehinderten und wirk¬
samen Fortgang habe , soll jedem im Laufe
des Jahrs , zur Ersetzung der durch Tod
öder sonstigen Abgang eines Raths - Glieds
erledigten Stelle , in den sitzenden oder ru¬
henden Rath eintretenden Naths - Glied die
Zeit , so lange sein Vorfahr im sitzcnden
oder ruhenden Rath gesessen , mit angerech¬
net werden .

§ . 15 .

Ereignet sich aber die Erledigung einer
solchen Stelle im sitzenden oder ruhenden
Rath in den letzten vier Wochen vor dem
Raths - Wechsel , so bleibt in diesem Falle
der Platz bis zum Raths - Wechsel offen ,
und das Recht der Überzeichneten zur
Nachfolge ist gänzlich erloschen .

§ . 16.
Niemand ist, die auf ihn gefallene Wahl

auszuschlagen oder abzulehnen , ohne erheb¬
liche und rechtliche Ursachen und Genehmi¬
gung des neu - eintretenden großen Raths ,
welchem die Erkenntniß darüber zusteht ,
zugelassen . Findet aber der große Nach
dieAblehnungs - Ursachen so beschaffen , daß
der Gewählte wirklich ausser Stand ge¬
stellt , oder ihm nicht mit Billigkeit zuzu -
muthen ist , die auf ihn gefallene Wahl
anzunehmen , so erhält alsdann derjenige ,
bey dessen Name die Kugel Kum . 2 . her¬
ausgekommen, seine Stelle .

§ . i7.



§ . l7 .
Nach einmal angetretener Raths - Stelle

hat freywillige keliAnorion anders nicht
statt , als (, / ) - wegen langwieriger Krank¬
heit , M wenn das Raths - Glied aus der
Stadt wegzieht , oder 0 ) seines Gewerbes
halber die meiste Zeit des Jahrs abwesend
seyn muß . In diesen Fällen geschieht die
kesigMrions - Anzeige dem sitzenden Rath ,
welcher die Sache zu untersuchen , und
nachBefindung der Umstände zu entscheiden
hat : ob die R.e6§n -nion anzunehmen sey ,
oder nicht .

§ . i8 .
Die hier bestimmte Wahl- Art und Form,

auch Grundsätze wegen der Stimm - und
Wahl - Fähigkeit gelten von allen Zünften
gleich , und kann dagegen nie eine beson¬
dere Verfassung oder Herkommen ange¬
führt werden . Nur hat es nach ^ rr . XIV .
und XV . mit der Werkmeister - Wahle zum
sitzenden und ruhenden Rath , und so auch
mit der Wahl - Art und sonst eine verschie»
demliche. Beschaffenheit .

ArciLuIus X .
Von der Verfassung des Raths .

§ . I .
t^ xer große Rath ' besteht aus vier und
^ ^ sechszig Personen , nämlich zween am -
lirenden , und zween abgestandenen Bür¬
germeistern , sodann aus sechszig Raths -
Gliedern . Er ist vertheilt in den sitzenden
und ruhenden Rath . In dem sitzenden be¬
finden sich zwey , und in dem ruhenden eben¬
falls zwey Glieder aus einer jeden Zunft .
Der sitzende und ruhende Rath vereinigt ,
bestellen den großen Rath .

§ . 2 .
In den invier Splissen abgetheilten Zünf¬

ten , namentlich in der Zimmer- Zunft und
in der Kürschner - Zunft , hat jede Splisse
ein Raths - Glied , und zwar entweder im
sitzenden, oder im ruhenden Rath , wie dieses
der jährliche Raths - Wechsel oder Zufall
mit sich bringen .

§ - Z »

Hingegen in der in nur zwo Splissen
getheilten Schneider - Zunft hat jede Splisse
zwey Rarhs - Glieder , eins im sitzenden ,
rmd eins irp ruhenden Rath .

§ - 4»
Jedes Raths - Glied vertritt diese Stelle

ordentlicher Weise vier Jahre , nämlich
die ersten zwey Jahre im ruhenden - und
die letztem zwey Jahre im sitzenden Rath .
Unter keinem Vorwand kann diese Zeit
verlängert , wohl aber durch außerordent¬
liche Zufälle verkürzt werden . ( S . ^ rr . IX.
§ . I4 -)

§ . 5 -
Alle Jahre geht das Raths - Glied jeder

Zunft , so zwey Jahre im sitzenden Rath
gewesen , ab , und tritt dasjenige , so zwey
Jahre im ruhenden gewesen , an die erle¬
digte Stelle in den sitzenden ; sodann treten
die von jeder Zunft auf die in dem IX . ^ rr.
über die Rachs -Wahl bestimmte Art Ge¬
wählte an der Abgehenden Stellen in den
ruhenden Rath ein .

§ . 6.
Am zweyten Zenner jedes Jahrs ver¬

sammelt sich der bisherige große Rath zur
Abwechselung des Raths , und darf diese
unter keinem Verwände weiter ausgesetzt
werden .
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§ . 7. '
' Dieser Versammlung überreichen samt »

liche Zunft - Gräftn ihre Zunft - Schlüsse ,
burch welche das von jeder Zunft zum neuen
ruhenden Rath gewählte Glied , imgleichen
die Ueberzcichnete , überall mit Bemerkung
des Alters und des Tags ihrer Einführung
rn die Zunft , bekannt gemacht werden .
Die Überzeichnete werden zu dem Ende
sogleich mit angezeigt , damit der Rath
im Falle , wenn ein - oder anderer der Ge¬
wählten nicht eintreten könnte , oder bey
etwa im Laufe des Jahrs sich ergebenden
Vac -mzen , ohne Aufenthalt den die Reihe
und Ordnung der Nachfolge Betreffenden
einberufen und beeidigen könne . Nach
dieser Überreichung begeben sich die Gra¬
sen in ein Neben - Zimmer , und warten ab :
ob der Rath gegen einen oder andern Ge¬
wählten etwas zu bemerken findet .

§ . 8 .
- Nach Abtritt der Zunft - Gräfen

ließt der älteste 8ecrLtariu8 diese Zunft -
Schlüsse nacheinander deutlich und ver¬
nehmlich vor . Nach einem jeden fragt der
Bürger - Bürgermeister : ob jemand von
den. versammelten Raths - Wedern etwas ,
gegen die Lonüirutions - mäßige Wahl -
Fähigkeit des von der Zunft Erwählten
zu erinnern habe ? wer eine solche Erin¬
nerung zu machen hat, trägt es sogleich vor .

§ » 9 '

Ist die Erinnerung offenbar und ohne
allen Zweifel sowohl in diesem ke§Iemenr
als in 5a <Io gegründet , so werden die
Gräfen der Zunft , welche die Sache an¬
geht , in den Rath gerufen , und ihnen vorn
Bürgermeister der Anstand bekannt ge¬
macht , sofort die Stelle des für unwahl-
sähig Befundenen aus den übrigen drey
bey der Wähle vorgeschlagenen und über¬
zeichneten Personen ersetzt .

io .
Ist aber die Erinnerung gegen dessen

Wahl - Fähigkeit nicht ausdrücklich in die¬
sem k,e§Iemenr gegründet , oder czuoack
faÄum zweifelhaft und alrioris inclaoinis,
so soll dadurch die Annahme desPewählten
nicht aufgehalten werden .

§ . n .
Wenn sämmtliche Zunft - Schlüsse ver¬

lesen , und die Gewählte wahlfähig befun¬
den worden sind ; so ist weicers zu untersu¬
chen : ob etwa unter den Neu - Gewählten
selbst so nahe verwandte Personen seyen ,
die nicht zu gleicher Zeit im Rath sitzen
können ; in diesem Falle werden die ver¬
wandte Personen , welche die Sache an¬
geht , in den Rath gerufen , ihnen vorn
Bürgermeister der Anstand bekannt ge¬
macht , und die Entscheidung dem Loos,
nach Maaßgabe des § . n . H.rt . IX . und
mir dem darinn bestimmten Vorbehalt ,
überlassen . Sollte einer oder anderer abwe¬
send , oder sonst persönlich zu erscheinen ver¬
hindert seyn , so bestellt der Bürgermeister
Jemand andern , um Namens des Abwe¬
senden oder Verhinderten zu loosen .

§ . 12 .
Hierauf treten sofort die Neu - Gewählte

und wahlfähig Befundene in den ruhen¬
den Rath , und werden beeidet . Diejeni¬
gen , die zwey Jahre im sitzenden Räch
gewesen , gehen ab , und diejenigen , die daS
zweyte Jahr im ruhenden vollendet haben,
treten an deren Stelle in den sitzenden Rath
ein . Diese Zeit der reftreAivö zwey und
vier Jahre wird nach der Bestimmung irr
Z . 14 . ^ rr . IX . berechnet , dergestalt , daß
bey dem jährlichen Raths - Wechsel in jeder
Zunft das älteste Glied des sitzenden
Raths , das ist , dasjenige , welches am
längsten im sitzenden Rath war , abgeht.

§ . i Z .



§ . IZ .

Der also abgeänderte Rath nimmt als¬

dann die aufdiesen Tag festgestellten Wah¬

len der Werkmeister und der Bürger¬

meister auf die nachher im ^ rr . XV . und

XVI . bestimmte Art vor ; und diese Wah¬

len dürfen unter keinem Vorwand weiter

ausgesetzt werden .

§ . l4 -

Ein neu - gewähltes Raths - Glied , wel¬

ches aus erheblichen Ursachen auf diesen

Tag zu erscheinen verhindert gewesen , wird

in der nächsten Sitzung des sitzenden Narhs

beeidet .

§ . l5 .
Wird im Laufe des Jahrs eine Stelle

im ruhenden Nach durch Tod oder sonst

vscgrir , so tritt dasjenige Glied derselben

Zunft , oder derselben Zunft - Spliste ein ,

welches bey der letzten Raths - Wähle die

Kugel d >luin . 2 . erhalten , und so weiters

Kum ; . und 4 . ?, und wird in der nächsten

Sitzung des sitzenden Raths beeidet . Die

Ausnahm von dieser Regel s . oben in ^ rr .

IX . Z§ . i z . und 15 .

§ . 16 .
Wird gleichmäßig eine Stelle im sitzen¬

den Rath vacgrir , ( s . abermals ^ rr . IX .

§ . 15 . ) so tritt das älteste Glied des ruhen¬

den aus derselben Zunft , oder Zunft -

Splisse , in die erledigte Stelle ein . Die

hierdurch im ruhenden Rath sich ergebende

VsLLnz wird auf obige Art ersetzt .

§ . 17 .

Eine Ausnahm von vorstehender Regel

macht die Schneider , Zunft . Geht das

Raths - Glied aus der Schneider - oder

Scherer - Splisse , so im sitzenden Rath ge¬

wesen , ab , so tritt nicht allemal das älteste

Glied des ruhenden aus der Schneider -

Zunft , sondern das Rachs - Glied der einen

oder andern Splisse , in welcher die Vscsnz

sich ergeben hat , in die erledigte Stelle ein .

S . oben § . z .
18 »

Die ordentlichen Versammlungen des

sitzenden Raths sind , wie bisher , ohne con -.

vocsrioli Freytags , oder , wenn dieser ein

Feyer - Tag wäre , des nachfolgendenTages .

§ . 19 -

Die ordentlichen Versammlungen des

großen Raths sind gleichmäßig ohne con -

vocarlori an den in diesem keAlemenc be¬

stimmten Tägen .
§ . ro .

Die außerordentliche Versammlung des

sitzenden sowohl als des großen Raths muß

jedesmal ( dringende Fälle ausgenommen )

Tages vorher , und zwar Vormittags ange¬

sagt , und wenn sie eine Wahl zum Anlaß

undGegenstand hat , dieses dabey angedeu¬

tet werden .

§ . 21 .

Ein Abwesender , es sey Krankheit oder

irgend andere Abhaltung der Grund , er¬

hält kein Präsenz - Geld . Nur wer wegen

ihm aufgetragener städtischen Geschäfte

abwesend ist , wenn er keine besondere Diä¬

ten dafür bezieht , erhält es . Er hat aber m

keinem Falle Stimm - Recht .

§ . 22 .

Ohne dringende Ursach darf ein Raths -

Glied die Versammlung nicht verlassen ,

bis der Rath für geschlossen erklärt ist .

§ » 2I »

Eine Versammlung des sitzenden oder

des großen Raths wird nur dann für voll¬

ständig gehalten , wenn wenigstens zwey

Drittheile der Glieder anwesend sind .

§ . 24 .

Müßte eine Rarhs - Versammlung wegen
Abgangs der erforderlichen Zalfl der Glie¬

der



" Ser. auseinander , gehen , so ist für den nächst¬
folgenden Tag ein neuer Raths - Sitz anzu¬
sagen ; worinn , ohne Rücksicht auf die Zahl
der erscheinenden Glieder , die vorkommen -
Len Sachen abgemacht werden .

Ein Mitglied des sitzenden Raths darf
nicht über vier Täge , besonders aber kei¬
nen Ralhs - Tag aus der Stadt seyn , ohne
es dem Bürgermeister angezeigt zu haben .

/ Ein Mitglied des ruhenden Raths darf
nicht über acht Täge aus der Stadt seyn ,
ohne gleichmäßige vorgängige Anzeige .

Der Bürgermeister sieht dahin , daß nie¬
mals mehr als höchstens Pier Mitglieder
vpm sitzenden , und acht Mitglieder vorn
ruhenden Rath zugleich abwesend sind .

' § . 26.
" Ohne dringende Gründe versäumt ein
Raths - Glied keine Versammlung des
Raths ; wer absr durch Krankheit oder
dringende Abhaltung behindert ist , dem
Rath beyzuwohnen , zeigt es wenigstens
arsi Morgen des Naths - Tages dem Bür¬
germeister an .

: - § . 27 . .
Die Zünfte sitzen und voriren im Rath

nach ihrer hergebrachten Ordnung , derge¬
stalt jedoch , daß die neue Zunft der Be¬
erbten den dritten Platz einnimmt . ( s. ^ .rr .
IV . ' § . t . ötL . )

/ . . 28 .
" In den Versammlungen des großen
Mths bleiben der sitzende uud ruhende
Rath im Sitz ' und voriren abgesondert ,
so daß die beiden ruhenden Glieder der
Stern - Zunft neben den beiden sitzenden
Gliedern der Brauern Zunft ihren. Platz
Haben / . ' -

§29 .
Im sitzenden sowohl als im großen Rath

wird immerhin in allen Fällen viririm ge¬
stimmt . ,

§ . zo .
Entsteht im sitzenden Rath Gleichheit der

Stimmen in Justitz - Sachen , so wird , mit
Anführung der beiderseitigen Gründe , die
Sache von dem Rarh einer zum deutschen
Reich gehörigen Juristen -kaculrätzur Ent¬
scheidung zugeschickt .

In Wahl - Fallen entscheidet bey Gleich¬
heit der Stimmen das Loos . . ;

§ - Zi .
Entsteht aber über Gegenstände , die we¬

der Justitz « noch Wahl - Sachen sind , eine
Stimmen - Gleichheit im sitzenden Rath ; so
muß die Sache in der nächsten Sitzung
reproponirt , darauf zur genauen Prü¬
fung und Erwägung der Gründe der ge ,
theilten Meynungen geschritten , auch durch
geeignete Vorschläge deren Vereinigung
best- thunlich versucht werden ; bey frucht¬
losem Erfolg aber beruht die Sache bis
zum nächsten Raths - Wechsel ; es wäre
dann , daß, wegen auf dem Verzug haften¬
der Gefahr, oder wegen besonderer Wich¬
tigkeit der Sache , der Nach etwa nöthig er¬
achten würde , solche vor dem großen Räch
zur Entscheidung zn bringen . ^

- . ? 2 .
Ergiebt der casus parium sich im grp?

ßen Räch , so ist auf gleiche Weise mit der
reproxoürion zu Hebung der xarium
der Versuch - zu machen , und , bey nicht zu
erzielender Vereinigung der Meynungen ,
auf ein sicheres Äuskunsts - Mittel , die
Sache bis zum nächsten Raths - Wechsel
einstweilen auszusetzen , sofort alsdann von

.neuem in Präposition und Berathschlagung
zu bringen .

» - A-rc » -



^ rÜLuIus XI .
Vom Geschäfts - Kreise des sitzenden Raths.

D
§ . l .

er sitzende Rarh ist ^laAilkrgrug oräi -
^ ius . Er verwaltet die Reichsstän -

dischen und Landesherrlichen Gerechtsa¬
me der Stadt - Sachen . Er ist zum ei¬
gentlichen Stadt - Regiment bestimmt , und
besorgt , nebst allen vorkommenden gewöhn -
lichenGcschäften die Reichs - Kreis - und son¬
stigen öffentlichen , auchgemeinen politischen
Stadt - Sachen und Angelegenheiten , in
sofern dieselbe nicht durch die Oonttirurion
dem großen Rarh vorbehalten sind . Je¬
doch bleibt dem sitzenden Rath , auch in
diesen Fallen die Gegenstände zur Erleich¬
terung und Beförderung der Berathschla -
gung , uud damit nicht die Groß - Rachs -
Sihungen zu Beschwerung des Stadt -
Lrrrriums wegen der Präsenz - Gelder
vervielfältigt werden müssen , gehörig vor¬
zubereiten , unbenommen .

§ . 2 .
Es haben daher weder die Bürgerschaft,

noch der aus den ' Gaffelgeschickten beste¬
hende sogenannte ruhende Rath sich in ge¬
dachtes Obrigkeitliches Amt zu mischen ,
sondern mir der concurrsnz in den im
Vertrag oder Gaffelbriefe vom Jahr
1450 . namentlich von der alleinigen Be¬
handlung des Raths ausgenommenen und
in diesem keFlemenr näher bestimmten
Fällen , oder wenn bey sonstigen Vorfal-
lenheiten der Rath ihre Zuziehung nöthig
erachtet , zu begnügen , folglich den sitzen¬
den Rath , als die ordentliche Obrigkeit,
in den ihm zustehenden besondern Gerecht¬
samen und Gewalt auf irgend eine Weise
nicht zu stören , noch zu beeinträchtigen.

H t tiLuIu8 XII .
Vom Geschäfts - Kreise des großen Raths .

8 - 1 .
^ er ruhende Rarh , welcher für sich nie

zusammen kommen kann , tritt zu
dem sitzenden , und bildet 'mit ' ihm den
großen ' Räch m ' folgenden Fällen . -

§ . 2 .

Bey Llnnahmö eines neuen ruhenden
Raths . ' -

? Bey der Wähle der Bürgermeister ,
der Werkmeister , Finanz - Räthe , 8yn-
eM , ' Polizey ,- Raths - 5ecrs .carü , Kas-
sirers ^ oder Stadt - Rentmeisters , ä -rcki-
reNs vLtzr Bcmmeisters , Ober - Försters,

Bergwerk - InlpeKors , Bau - SchreiberS,
Zervice - Empfängers , des Mayers , int
Burrscheid , der Statthalter der dem
Rath zustehenden Lehen ', UnddesLom-
bards - Kassirers . Endlich wird auch der
Kommandant der städtischen Truppen vom
großen Rath bestellt ; und von den noch
übrigen städtischen Bedienungen vergiebt
er diejenigen , deren Vergebung ihm nach
einem alten Herkommen und bisherigen
Besitzstands zusteht. ?

^ - - - - H. —
- r . . . , , -r

Beym wirklichen Abschluß eines Ver¬
trags mit einem auswärtigen Staat , wo¬

durch



durch der Stadt Gebiete, ihre Gerechtsame
oder Verbindlichkeiten auf eine oder an¬
dere Art verändert oder erläutert , und die
Verhältnisse Aachenscher Bürger und Ein¬
wohner in fremden Landen , so wie Frem¬
der im Aachen , neu bestimmt werden .

§ . 5 .

In allen Vergehungen , wo auf drey -
jährige und längere Gefängniß - Strafe ,
auf dreyjährige und längere Verbannung ,
auf eine entehrende Leibes - oder Lebens -
Strafe erkannt worden , wird das Urtheil
dem großen Räch zur Bestätigung oder
Milderung vorgelegt .

§ 6 .
Der große Rath untersucht auf die im

Finanz -Plane ( welcher durch das am kai¬
serlichen Kammer - Gericht in Sachen
Aachen conrra Aachen den 17 . Jul 1789 .
ergangene Urtheil genehmiget worden ) be¬
stimmte Art die jährliche Stadt - Rechnung .

. § - 7 . .

Das städtische kann nur vorn
großen Rath vermehrt oder vermindert,
auch nur von ihm eine Erhöhung oder
Minderung in desselben Sold , oder son¬
stige Veränderung in der Einrichtung vor¬
genommen werden .

Ausschließliche krivilsZsta zu irgend ei¬
nem Gewerbe oder Handlung auf kurze
oder lange Zeit kann nur der große Rath
ertheilen ; er muß aber vorher die dabey et¬
wa, mrerelkrte Handwerks - Innung mit
lhren allenfallfigen Erinnerungen hören ,
und Müberhaupt nicht leichtlich, auch nie-

mal ohne erhebliche das gemeine Beßre be -
zielcnde Gründe ein solches ausschließliches
Recht ertheilt werden .

§9 -

Wenn gemeine Stadt - Gründe und lie¬
gende Güter , wie solches in dem Gaffel-
briefe von 1450 . versehen ist , veräussert
werden sollen , so muß hierüber zuerst iin
großen Räch berathschlagt und vorirc
werden . Fällt dessen Schluß bejahend aus ,

so darf dennoch die Veräußerung nicht an¬
ders , als mittels öffentlicher Versteigerung ,
geschehen .

§ . io .

Einführung neuer , wie auch Verände¬
rung , Erhöhung , Verminderung oder Ab¬
schaffung hergebrachter Abgaben , imglei -
chen Aufnahm neuer Kapitalien hängt al¬
lein vom großen Rath ab , unter der « zur
Versicherung redlicher und zweckmäßiger
Verwendung , sohin zu vollkommener diß -
fallsigen Sicherstellung der Bürgerschaft in
dem schon gedachten Finanz - Plane ^ rr . 19 .
20 . 21 . und 22 . enthaltenen Vorsehung .

§ . n .
Die Erkenntniß über lucheaüon oder

remorion eines Rarhs - Glieds oder Be¬
amten gehört vor dem großen Rath .

L . § . 12 .

Endlich werden auch sonstige öffentliche
Angelegenheiten , worinn der sitzende
Rath die Zuziehung des ruhenden , und
also die Versammlung des großen Raths
zur gemeinsamen Berathschlagung und
Schluß- Fassung nöthig findet , von diesem
in Ueberlegung genommen, und entschieden,

^ rc.



Hmculm xm.
Von Blirgermcistcrn , Beamten und Lecret -uren , deren Eigen¬

schaften , Bestimmung und Geschäfts - Kreise .
§ . I .

beiden wirklich im Amts stehenden

Bürgermeister haben , vorbehaltlich

des dem Kuhrpfälzischen Herzoglich - Jülich -

schen VogEajov , nach den Bestimmun¬

gen des Jülichschen Vertrags vomJ . i66o .

? . rr . prtLl . § . 5 . gebührenden Rangs ,

den obersten Sitz im sogenannten kleinen

oder sitzenden , und großen Rath , aber

kein vorum , auch nicht das 6ecilivum .

Der eine derselben wird aus dem Schöf -

fe !i« Smhle , der andere aus derBurgerschaft

gewählt . Ersterer hat sowohl den Vor¬

sitz im Rath , als den Rang in und ausser

dem Rath , vor letzterm . Die Ausübung

der sämtlichen clireÄoriLl - . so wie auch

aller andern zu dem burgermeisterlichen

Amt gehörigen Geschäfte bleibt herkömm¬

lich dem Bürgermeister aus der Bürger -

schaft allein , jedoch dergestalt überlassen ,

daß er sich darüber zuvörderst mit dem

Schöffen - Burgermeister cyUeZstLlisch be¬

nehmen solle .

§ . 2 .

' Keiner der beiden Bürgermeister darf

ohne erhebliche , und dem Rath schriftlich

anzuzeigende Ursach einige Täge ausser

der Stadt seyn . Bey Abwesenheit des

Burger - Burgermeisters tritt so lang der

abgestandene Bürgermeister aus der Bür¬

gerschaft an dessen Stelle ; hingegen hat

in diesem Faste der Schöffen - Bürger¬

meister die demselben obliegenden Geschäfte

mit Lonvocarion des Raths , kropoli -

rioii u . d . g . auszuüben , dergestalt jedoch ,

daß er sich darüber Mörderst mit dem

eingetretenen abgestandenen Bürgermeister

coIIe§i3lisch benehmen solle . Sind beide

im Amte stehende Bürgermeister abwesend ,

so versehen die beiden abgestandenen deren

Stelle .

§ -

Stirbt ein oder der andere wirkliche

Bürgermeister , oder geht er sonst ab , so

I tritt der abgestandene ejusciem concliric »-

ni8 , und in dessen Ermangelung derjenige ,

welchem nach ^ .rr . XVI . in der Kugekrng

die Nummer 2 . zugefallen , in die Stelle ,

sammt asten dazu gehörigen Rechten , und

Verwalter solche bis zu Ablauf der festgesetz¬

ten Amts - Zeit .

§ » 4 »

Sowohl ein Burger - als Schöffen - Bur !-

Meister muß üher zo . Jahr alt , und we¬

nigstens 2 Jahr in der Stadt oder Reich

von Aachen gewöhnet haben , ein verstän¬

diger , rechtschaffener und bemittelter Mann

seyn .

Vater oder Sohn , Schwieger - Vater

Schwieger - Sohn , Bruder oder Schwager

des einen oder des andern der beiden am -

tirenden sowohl , als der beiden abgestan¬

denen Bürgermeister dürfen nicht in die

Burgermeister - Wahl gebracht , noch von

einem Voranren einige Personen , welche

gegeneinander in Verhältniß eines Vaters

und Sohns , Schwieger - Vaters und

Schwieger - Sohns , Bruders und Schwa¬

gers stehen , auf seinem Wahl - Zettel geschrie¬

ben werden ; widrigenfalls wird ein solcher

bey hernächstiger Verlesung , Aufnahme

und Abzahlung der Stimmen vorkomme » »

H M



der Wahl - Zettel , als nichtig , zerrissen und

verworfen ; hingegen macht eine wahrend

der Amts « Zeit durch Heyrath entstehende

Verwandtschaft die Niederlegung des

Anms nicht nöthig ; noch schließt Ver »

wandtschast mit einem Raths «Glied oder

Beamten , mit alleiniger Ausnahme der

Finanz - Räthe , von der Wahl « Fähigkeit

zur Burgermeister - Stelle aus .

§ . 5 . '
Beide Bürgermeister sitzen ein Jahr

als amtirende , und das folgende Jahr als

abgestandene Bürgermeister im Räch . In

letzterer Eigenschaft haben und behalten sie

alrcherkömmlich auch Stimme oder vo -

rum im kleinen und großen Rath in allen

vorkommenden Berathschlagungs « Gegen «

, ständen mit alleiniger Ausnahme der Bür¬

germeister « Wähle . Auf das nächste , als

das dritte Jahr aber sind sie von der

Wähle sowohl zum Bürgermeister , als

Beamten oder Rarhs - Glied ausgeschlossen .

§ . 6 .
Der abgestandene Bürgermeister aus

der Bürgerschaft ist in Zukunft nicht mehr

Mir - Reutmeister , und hat keinen Antheil

an der Verwaltung der Stadt - Kasse ; son¬

dern soll sich aller Einmischung in das

Stadt - Rentmeisters - Amt , welches in dem

neuen , durch das Urtheil des kaiserlichen

Kammer - Gerichts vom 17 . Jul . 1789 § . XI .

genehmigten Finanz - Plane seine Bestim¬

mung erhalten hat , gänzlich enthalten .

§. 7 -
Die bisherigen Raths - Beamten - Stellen

fallen in Zukunft weg ; sondern der Rath
besorgt die vorkommenden Geschäfte durch
anzustellende Beamte , welche keine Raths -
Glieder sind . Die Beamte bereiten die
Sachen vor , und setzen durch ihren Vor¬
trug den Rath in Stand , über dieselben

Entschlüsse zu fassen . Jedoch bleibt dem

Rath zu besserer Vorbereitung wichtiger

Gegenstände , wenn er es nöthig hält , eine

Deputation exrrüoräinLrie anzuordnen

unbenommen .

§ .- 8 . ' '

Die Beamte müssen alle in ihr Fach

und Amt einschlagende Verträge schrift¬

lich abfassen , und dem Rath übergeben .

Sie haben nur ein vorum conlulrari ^

vum , sonst aber bey Entscheidung der

Sachen keinen Sitz und Stimme im Rath ;

und müssen daher nach verlesenem ihrem

. Vorlag aus dem Nach abtreten , jedoch

während der Berathschkagung sich in einem

Neben - Zimmer aufhalten , und aufdenFall

bereit halten , wenn sie etwa zu näherer

Informariolis - Ertheilung in den Rath

berufen würden . ,

§ - 9 .

Zween Finanz - Rärhe haben die Ober -

Aufsicht über das ganze städtische Finanz »

Wesen ; und alle dahin gehörige Gegen¬

stände werden von ihnen dem Rath vor »

getragen .

Alle Einkünfte der Stadt stießen in eins

Haupt -Kasse ; welche ein Aaffrrrr , der den

Titel eines Sradr - Renrmeistcrs erhält , :

verwaltet .

! Die Steuer von liegenden Gründen ,

oder sogenannter 8 ervice wird durch ei - ,

» en besondern Empfänger gehoben . ,

i Zum . Bau - Wesen in 8 pecie werden ein

tüchtiger ^ rclmLÄ oder Baumeister , fer¬

ner ein Bau , Schreiber , oderBau - InIpec ^

ror , und ein Aufseher über die Taglöh ,

i ner angestellt .

Alles dieses nach Vorschrift der durch

schon gedachtes Urtheil vom i7 - Jul . 1789 .

genehmigten reipeÄ . Finanz - Planes und -

Ue§ 1emenrs .

§ . XI .)



§ . XI . ) Die Verbesserung des städ¬
tischen Finanz - Wesens in Verwal¬
tung , Einnahme , Ausgabe und Be¬
rechnung der städtischen Einkünfte .

Sodann
§ . XII .) Eine bessere Einrichtung

des Bau - Wesens r » L/>eer'e betreffend .
Und nach den darum enthaltenen Bestim¬
mungen .

Zum Forst-Wesen ist ein fach « verstän¬
diger Obec . Zörster neben den übrigen
Rcichs - Förstern und Landgraben- Hürern ,
und

Zu den Rohlen -nnd Galmey -Werkcn
ein der Sache genau kundiger Bergwerks -
Inlpeäior anzustellen .

§ . io .
Der große Rarh stellt in Zukunft auch

einen Polizey -Rarh , als Beamten , an .
Alles , was dieSchulen und öffentlichenEr -
ziehungs - Anstalten , milden Stiftungen ,
tzlrmen -Weftn , wie auch Erhaltung guter
Sitten und blorslicät betrifft, imglcichen
die Angelegenheiten des städtischen iMi -
rairs , genaue Einhaltung der Reichs - Poli «
zey - Ordnungen , Erhaltung öffentlicher
Ruhe und Sicherheit sowohl in der Stadt ,
als im Gebiete , dem sogenannten Reich
von Aachen , Verschönerung und Reinlich¬
keit der Stadt , Verhütung des Müßig¬
gangs und der Betteley , Bestimmung der
Markt - Preise von Brod und Fleisch , Beo¬
bachtung der bestehenden Polizey - Gesätze ,
Bestrafung eigentlicher Polizey - Vergehun -
gen , Vorsorge für die Gesundheit, und was
sonst zur Polizey in ihrem ganzen Umfange
gehörig , so weit in Ansehung aller dieser
Gegenstände die Aufsicht , virsäkon , Be¬
stimmung und Anordnung Bürgermeistern
und Rath der Stadt Aachen , ohneOon-
currenz eines Dritten zusteht , find sein Ge¬
schäfts - Kreis und die Gegenstände, seiner !

Vorträge im Rath . Er muß dabey , zu
Vermeidung etwaiger OoIIiüonen , auf
Verträge , und die darauf gegründeten
Rechte der bey der üc ckÄakoIms sowohl,
als bey dem Schul - und Erziehung - Wesen
concurrirenden Dritten , in seinen Anträ -
gen , so wie der Rath bey seinen hierüber
zu fassenden Schlüssen jedesmal rechtliche
Rücksicht nehmen .

§ . n .
Die zween schon bestehenden 8ynöici ( de¬

ren Vermehrung bis auf drey , nach etwai¬
ger , Erforderniß der sich häufenden Ge¬
schäfte , dem großen Rarh unbenommen ,
sondern vorbehalten bleibt ) tragen die Ge¬
schäfte vor , welche das Verhältniß der
Stadt zu Kaiser und Reich , Kreisen und
allen übrigen auswärtigen Staaten betref¬
ft » , Prozesse an den höchsten Reichs - Ge -
richten ; sie entwerfen nach den Schlüssen
und Aufträgen des Raths die desfallS nö¬
thigen Vorträge, Berichte , Vorstellungen ,
Schreiben u . . d . g . , und sie concurriren
zu den Juftitz - Sachen nach der hergebrach¬
ten Art bis auf andere Verfügung .

§ . 12 .
Auch die Vormundschaft - , Sachen wer¬

den einem 8ynäico zur Besorgung über - '
tragen , und demselben , wegen Wichtigkeit
des ObjeÄs , eine ordentliche Depurarion
von vier Raths - Gliedern , nämlich zwey aus
dem sitzenden , und zwey aus dem ruhenden
Räch , welche der sitzende Rath wählt , die
auch verständige und wohlhabende Män¬
ner seyn müssen , beygeordnet .

§ . I Z .

Der Rath hat übrigens drey 8scretL.
rien . Der jüngste oder geringst im Gehalt
stehende Raths - 8ecrerair ist, nach Be¬
stimmung des Finanz - Planes ^ rr . XXV.
mit einer Zulage von ein Hundert Rthk.' ru



zu Führung des Protokolls , und Besor¬
gung der Txpeäirionen in sämtlichen Fi¬
nanz - Geschäften zu gebrauchen . Uebrigens
bleibt die Vertheilung der Geschäfte unter
die Zecrerarien , jedoch mit Beobachtung

' einer billigen Gleichheit , dem Gutbefinden
des sitzenden Raths überlassen .

. H . 14 »
Beamte und 8 ^ näici müssen über zo

Jahr alt , von gutem Ruf und Aufführung ,
auch guten Einsichten , und dem Amr ge¬
wachsen , besonders die 8 ^ näiLi Rechts - Ge -
lchrte seyn , welche wenigstens eine sieben¬
jährige Praxis gehabt haben . Sie dürfen
keine Mitglieder eines auswärtigen Ge¬
richts seyn , noch bey einem Gericht der
ScadtAachen ( denSchöffen - Smhl mitein¬
geschlossen ) acivociren . Kein Beamter
kann zwey Aemter bekleiden . Bey den
Raths - 8ecrerairen ist ein Alter von 25
Jahren , wenn das 8udjeK sonst die zum
Dienst erforderliche Fähigkeit und Fertig¬
keit besitzt , hinlänglich .

§ . 15 .
Die zween Finanz - Rache , derStadt -

Rentmeister , der ArcKireA oder Bau¬
meister , der Ober - Förster , der Bergwerks -
lft5xeÄor , derBau - Schreiber, undder8er -
vice - Empfänger werden auf Lebens - Zeit

gewählt . Von diesen darf aber keiner dem
andern mit Sippschaft , oder Schwager -
schaft bis zum dritten Grad einschließlich ,
lecunclum compurarionem Juris cario -
nici , verwandt seyn , dergestalt , daß selbst
eine solche während desAmtes oderDienstes
durch Heyrath entstehende Verwandtschaft
die Niederlegung des Armes oder Dienstes
nöthig macht . Nur steht dem Baumeister ,
dem Ober - Förster , dem Bergwerks - lu -
ipeLkor , und dem 8crviLL - Empfänger eine
Verwandtschaft gegen einander nicht ent¬
gegen ; weil sie in Absicht ihrer Amts - und
Dienstes - Obliegenheiten nicht die mindeste
Gemeinschaft zusammen haben .

. § . 16 .
8 ^ u6ici , Polizey - Rath , Rarhs - 8ecrera -

rien , und Lombards - Kassirer behalten ihre
Stellen Zeit Lebens .

§ - i / .
Jeder Beamter und öffentliche Bedienter,

er mag auf Lebens -Zeir , oder nur auf be¬
stimmte Jahre gewählt und angestellt wor¬
den seyn , kann wegen . Un' rüchtigkeit , oder
iuLorriAibler Nachlässigkeit , oder in sei¬
nem Amte begangenen Verbrechens , zu
jeder Zeit , jedoch nicht anders , als , wie sich
von selbst verlieht , prXviä ieA2Ü cauüe
LOZuicioue , abgeschafft werden .

^ ^ rcicu1u8 XIV.
Von der Werkmeister Gericht , Zunft und Wähle

' zum ruhenden Rath .
§ . 1 .

ie Werkmeister und Geschworne des
Wollen - Handwerks , oder sogenann¬

ten Gewänder - Ambachts machen das
Werkmeister - Gericht aus ; und haben , nach
einem undenklichen löblichen Herkom¬
mest all ? Zunst - Gerechcsame , ohne Loacur -

reuz der übrigen zum Handwerk berech¬
tigten Glieder auszuüben .

§ . 2 .
Das Werkmeister - Gericht soll aus zween

Vorsitzern und 24 geschwornen Beysitzern
bestehen . In dieses colieAium gelangt
niemand anders , als durch freye Wahl

und



und StiMen - Mehrheit der Mitglieder ;

sie sind aber bey An - und Aufnahme neuer

Glieder an solche LubjsKe gebunden , welche

durch Geburt , Heyrath , oder Lehre an der

Wollen - Fabricke oder Handwerk berechti¬

get , und darzu wirklich aufgenommen sind .

§ - 3 -

Die zween Vorsitzer werden aus dem

Mittel der geschwornen Beysitzer vom gro¬

ßen Rath gewählt , und diese Wahl un¬

mittelbar vor der Bürgermeister - Wähle

vorgenommen ; sie treten in solcher Eigen¬

schaft als wirkliche Mitglieder in den klei¬

nen oder sitzenden Rath ein .

, ' § » 4 »

Das Werkmeister - Gericht hat eine Un¬

ter - Gerichtsbarkeit ; von dessen Erkenntnis¬

sen geht die appellariori an Bürgermeister

Und Nach . Dasselbe hat Woll - und Tuch -

Gebrechen zu beurtheilen , und entscheidet

in erster Instanz alle Privat - Streitigkei¬

ten , welche die Tuch - Fabricke , und dahin

gehörigen Gegenstände betreffen .

§ ' 5 . , . ' "' i .

Damit aber diese Sachen mit gehöriger

Einsicht , Sach - Kenntniß und b -sAsIirät

behandelt , erörtert , und entschieden werben

mögen , so sind zu Werkmeistern und Ge¬

schwornen des Wollen - Handwerks , sofort

zu Vorsitzern und Beysitzern des Werk¬

meister - Gerichts aus den zur Wollen -

Fabricke und Handwerk wirklich berechtig¬

ten Gliedern keine andere s als nur vier

Rechts - Gelehrte , sodann diejenigen , welche

Wirkliche Kunst - Erfahrne , Kaufleute , Fa¬

brikanten , Tuchscherer oder Färber sind ,

zu wählen ; auch sollen zu diesem Gericht

3 ..

durchaus keine 8ubje <Ae , welche einander

- nur Sippschaft oder Schwägerschaft bis

zum dritten Grad einschließlich lecuriäurir

compuwnonem Huris canomci verwandt

sind , gewählt , aufgenommen und zugelassen

werden , dergestalt , daß selbst eine solche erst

nachher durch Heyrath entstehende Ver¬

wandtschaft die Niedertegung der Stelle

nöthig macht , und zur Folge haben muß . ^

§ . 6 .

Müssen die zweendem kleinen Rath be¬

sitzenden - Werkmeister in vorkwnmenden

' ^ .ppellrmons - Sachen wider Erkenntnisse

des Werkmeister - Gerichts sich nicht nuv

des Vonrens enthalten , sondern , wenn der¬

gleichen Sachen im sitzenden Rath zur Ent¬

scheidung vorgetragen werden , aus dem

Rath abtreten .

§ . 7.

Diejenigen zwey Raths - Glieder , oder

Geschickte , welche zum ruhenden Rath ge¬

hören , wählen die Werkmeister und Ge -

' schworne des Wollen - Handwerks in ihrer

Versammlung aus ihrem Mittel , und beo¬

bachten bey dieser Wähle die Uämliche den

übrigen Zünften im ^ rr . IX . § . Z . vorgs »

schrieben Wahl -Art .

" § . 8 .

Von diesen Geschickten der Werkmeister

geht alle Jahre bey dem gewöhnlichen

Raths - Wechsel derjenige ab , der zweyJahre

im ruhenden Rath gewesen ; dagegen steht

aber dem großen Rath frey , den abgegan¬

genen Geschickten nämlichen Tags zum

Vorsitzer d' es Werkmeister - Gerichts , und

also zum Mitglied des sitzenden Raths zrr

wählen ; .
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ArciLuIus XV .
Vcm der Werkmcister - Wahle zum sitzenden Rath -

§ . I .

em großen Nachsteht das Recht ; » ,

die beidenVorsitzer des Werkmeister -

Gerichts , welche als Mitglieder in den sitzen¬

den Rath eintreten , jährlich zu wählen .

§ . 2 .

Diese Wahl wird , sobald am 2ten Jän¬

ner die neue Hälfte des ruhenden Narhs

eingetreten , vor den Bürgermeister - Wah¬

len in folgender Art vorgenommen :

Jeder einzelne Vorant schreibt auf

einem Zettel zween Namen der geschwvrnen

Beysitzer des Werkmeister - Gerichts : wel¬

chen er seine Stimme geben will , und wirft

solchen , wie bisher üblich gewesen , in den

auf dem Naths - Tische stehenden kupfernen

Eimer ; es müssen aber die Zetteln - ehe sie

hinein geworfen werden , wohl zugerollt seyn .

(» Aus dem Eimer werden alsdann die

Zetteln , wenn sie alle abgegeben sind , von

Sem Raths - 8ecrerario herausgenom¬

men , öffentlich vorgezeigt , kam abgelesen ,

auf den Tisch gelegt , und mit Zuziehung

beider Bürgermeister vor dem versam¬

melten Rath genau nachgesehen : für wel¬

che vier Personen sich die Mehrheit der

Stimmen vereiniget habe ; dieses sofort

zum Protokoll bemerkt , mit der Anzeige :

welche Mehrheit der Stimmen sich für je¬

den Einzelnen erkläret habe . Bey allenfalls

für zwo oder mehrere Personen ausfallen¬

der Stimmen - Gleichheit aber entscheidet

unter diesen das Loos .

0 ) Hierauf werden diese vier Namen , ,

für welche die Stimmen - Mehrheit entweder

durch die Abstimmungen selbst , oder bey

' Gleichheit , durch Entscheidung des Looses ,

ausgefallen , auf besondere ganz gleicher ,

mige Zetteln vom Narhs - Zscrerorio ge¬

schrieben , diese Zetteln wohl zugerollt , und

in die Büchse ^ , sodann vier ganz gleiche

Kugeln mit 7 . 2 . z . 4 . bezeichnet , in die

Büchse 6 geworfen , und nunmehr durch

einen Knaben abwechselnd ein Zettel und

, eine Kugel herausgezogen . Diejenigen , bey

deren Namen die Kugeln dlum . r . und 2 .

herauskommen , sind zu Vorsitzern des

Werkmeister - Gerichts , und zugleich zu

Mitgliedern des sitzenden Raths gewählt .

Derjenige aber , welchen die Kugel > lum . z .

trifft , hat in dem Falle , daß ein - und andere

Stelle durch Tod , oder sonst erlediget wär -

» de , das Recht der Nachfolge für die noch

übrige Zeit des Abgegangenen , und eben so

dllum 4 . nach seiner Ordnung .

§ - Z . -

Die beiden abgehenden Werkmeister ha¬

ben das Recht mitzuwählen ; sobald aber

Die Neuen gewählet sind , werden sie in den

Räch berufen , und beeidet ; und nehmen die

Stellen der hierauf Abgehenden ein .

Arciculus XVI .
, Von der Bürgermeister - Wähle .

i ' - . '. l

obald die Werkmeister - Wahl berich¬

tig « ist , wählt der große Rath am

nämlichen im ^ rc . X . §§ . 6 . und i z . be¬

stimmten Tage einen Schöffen - und einen

Bürger - Bürgermeister . Die Wahl des

Letztem wird zuerst vorgenommen .

. ä 2«

. >



' Die abgestandenen Bürgermeister mö¬
gen dem Wahl - Geschäft im Rath bey¬
wohnen ; sie haben aber keine Summe- zu
.geben nach Arr . XM . Z . 5 .

§ . Z . '
Die Wahl des Bürger - Bürger¬

meisters geschieht in folgender Art :
(§ ) Zuerst verspricht jedes der wählen¬

den Narhs - Gliedcr , mittels den beiden im
Amre stehenden Bürgermeistern abzuge¬
benden Hand - Gelöbnisses an Eides - start ,
auf seinen geleisteten Bürger - und Raths -
Herrn Eid , nur denjenigen Personen seine
Stimme zur Bürgermeister - Stelle zu ge¬
hen , welche es nach seiner besten Einsicht
und Gewissen für die fähigsten ' und wür¬
digsten hält .

M Daraus schreibt jedes anwesende
Raths - Glied aufeinem Zettel drey Namen
Derjenigen wahlfähigen 8udjeAe aus der
zünftigen Bürgerschaft , denen es seine
Stimme geben will ; und hat Hiebey beson¬
ders die Bestimmung und Vvrschrist im
Art . XIII . § . 4 zu beobachten .

M Die Wahl -Zetteln sollen weiß und
gleichförmig seynssie werden wohl zugerollt ,
von den Stimmenden nach ihrer Sitz -Ord¬
nung im Rath abgegeben , und nach
dem allen Herkommen ' in einen auf dem
Raths - Tische stehenden kupfernen Eimer
geworfen .

( H Aus dem Eimer werden hernächst
die Wahl - Zetteln , einer nach dem andern ,
durch den ersten Rachs - 8ecrerair heraus¬
genommen , öffentlich vorgezeigt , laut abge¬
lesen , aufden Tisch gelegt , und unter der
Aufsicht und Mitwirkung beider Bürger-
Kleister vor dem versammelten Räch genau
nachgesehen : für welche sechs von sämmt¬
lichen in Vorschlag gebrachten Perftyw

die mchrerN Stimmen ausgefilllen ftyep ;
und dieses mik der Anzeige : welche Mehr¬
heit der Stimmen sich für jeden Einzelnen
erklärt habe, zum Protokoll bemerkt .

0 ) Sollten für zwo oder mehrere Perso¬
nell gleich viele Stimmen ausgefallen seyn,
dergestalt , daß die vorhandene Stimmen»
Mehrheit die Zahlvon nur sechs Personell,
welche in die endliche Wahl gebracht wer»
den sollen , überschreitet , so entscheidet unter
jene das Loos .

(/ ) Finden sich , wie der Fall ohne Ver¬
schulden der Votamen möglich ist , unter
denjenigen sechs Personen , welche die Mehr¬
heit der Stimmen für sich haben , einige,
die gegeneinander ml Verhältniß eines Va¬
ters und Sohns , Schwieger- Vacers und
Schwieger - Sohns , Bruders und Schwa¬
gers stehen, sv entscheidet unter diesen über¬
malen das Loos :. wer oder welchevon ihnen
ausfallen ' ; und ist hiernächst die Zahl der
sechs 8ubj <; Äe , welche in die Kugelung
oder Loosung um die Burgermeister - Stelle
kommen sollen , aus den übrigeu. des Endes
in Vorschlag gebrachten , nach der Mehr¬
heit der einem jeden zugefallenen Stimmen
zu ergänzen . '

(g ) Die sechs Namen nun , für welche
die Mehrheit der Stimmen entweder durch
die Abstimmung selbst ausgefallen / der bey
sich ergebener Gleichheit durch das Lv » s
entschieden worden ist, ohne Unterschied und
Rücksicht : ob eine oder die andere von die¬
sen sechs Personen mehrere oder wenigere
Stimmen für sich haben möge , werden von
dem Raths - 8ecretLrio auf besondere ganz
gleichförmige Zetteln geschrieben , diese Zet¬
teln wohl zugerollet , und in die Büchse A»
sodann sechs ganz gleiche Kugeln, mit Num .
I . r . 3 . 4 . 1 ' 6 . bezeichnet, in die Büchse L

geworfen / ' '



<ä) Ein Knabe zieht alsdann abwechselnd
einen Zettel und eine Kugel heraus . Der¬
jenige , bey dessen Namen die Kugel Klum .

herauskömmt , ist zum Bürgermeister
erwählt . Derjenige , welchen die Kugel

2 . trifft , hat in dem Falle , wenn der
abgestandene Bürgermeister im Laufe des
Jahrs durch Tod oder sonst abgienge ,
das Recht der Nachfolge für die noch übri¬
ge Zeit des Abgegangenen .

M 4 . .
Bey der Wähle des Schöffen -Burger -

meisters wird eben dieselbe Verfahrens -
Art beobachtet , nur mit dem Unterschiede ,
daß wegen der geringen Zahl der Schöffen
von jedem Votamen nur zwey 8 uk>je <2 e
aus demSchöffen - Stuhle auf seinen Wahl-

Zetrel geschrieben , und nur vier , welche die
Mehrheit der Stimmen durch Abstimmung
oder Loos für sich haben , in die Kugelung,
oder endliche Auswahl gebracht werben .

, § . 5 .
Hierauf werden die neu - gewählten Bür¬

germeister aus dem Schöffen - Stuhle , und
aus der Bürgerschaft , falls sie in der Stadt
anwesend sind , sofort durch einen 8 ^ n6i-
curn und zwey Raths - Glieder in den Rath
geholt und beeidet . Ist einer oder anderer,
oder sind beide Neu - Gewählte abwesend ; so
wird hierzu einer der nächsten Tage bestim¬
met , jedoch dem nur solcher Einführung
undBeeidigung halber sich versammelnden
großen Nach keine Präsenz - Gelder dafür
verabreichet .

^ rciLuIus XVII .
Von der Wähle der Beamten , Raths - Lecremirs-

und übriger städtischen Bedienten .
§ - 1 .

enn eine Finanz - Raths - Stelle durch
Tod , oder sonst erlediget ist , wird

den sechzigsten Tag nach der Erledigung ,
oder , wenn dieser ein Sonn - Fest - oder
ordentlicher ' Raths -Tag wäre , den nächst
darauf folgenden Tag zur neuen Wähle
geschritten ; dieser Wahl - Tag aber vorher ,
und zwar ohne Verzug sogleich nach der
sich ergebenen Erledigung , auf Ordre des
amtirenden Bürgermeisters aus der Bür¬
gerschaft im Namen Bürgermeister und
Raths durch dieZeitungen bekannt gemacht .

' 5 -
V V «

Binnen dieser Zeit kann jeder Jnnländi -
scher und Auswärtiger schriftlich um die
Sinanz » Raths - Stelle sich melden . Die
dißsallsigen Bittschriften aber müssen läng¬
stens acht Tage vor dem bestimmten Wahl-

Tage eingegeben seyn ; widrigenfalls sie
nicht mehr angenommen werden sollen .
Sie werden dem ersten Raths - 8ecrer3ir
übergeben , der das prXlenrsrum darauf
zu schreiben , und ein besonderes Protokoll
über sämmtliche Eingaben zu führen hat .
Dieses Protokoll , sammt den eingekomme¬
nen Bittschriften und Anlagen , stellet der
Raths -8eLret2ir acht Tage vor dem be¬
stimmten Wahl - Tage dem Burger -Bur-
germeister zu , der solche sofort dem Finanz -
Rath , um einen schriftlichen Vortrag
darüber zu verfassen , überschicket.

- § . Z .
Am Wahl - Tage verliest der Finanz -

Rath seinen schriftlichen Vortrag im ver¬
sammelten großen Rath ; er stellet darin »
den ganzen Umfang der Pflichte der erle¬
digten Amts - Stelle , und die zu derselben



erfoderlichen Eigenschaften vor ; erführet
darauf die Namen der Supplikanten an ,
und bemerket bey jedem kurz : ob er einhei¬
misch , oder ein Fremder , ob er im Aachen -
schen Gebiete, oder auswärts mit Vermö¬
gen angesessen , auch wie alt er sey , und wel¬
che besondere Kenntnisse , vorzügliche Ei¬
genschaften und Verdienste er in der Bitt¬
schrift zu Unterstützung seines Gesuchs vor¬
gestellt und bescheiniget habe ; enthalt sich
jedoch alles Urtheils , Vorschlags , oder
Empfehlung eines oder des andern 8 ub -
je <Us , und tritt nach verlesenem Vvrtrag
aus dem Rath ab .

§ . 4 -
Hierauf wird zur wirklichen Wähle ge¬

schritten ,
(> ) Jedes Rachs - Glied ( die abgestandenen
Bürgermeister mit eingeschlossen ) schreibt
auf einem in den kupfernen Eimer abzuge¬
benden Zettel zwey 8 ubse <Ue, denen es seine
Stimme geben will .

(H Mit Eröffnung derWahl - Zetteln , Ab¬
zahlung der Stimmen , und demnachstigcr
Kugelung oder Loosung wird es eben so ,
wie bey der Bürgermeister - Wähle , gehal¬
ten , jedoch mit dem Unterschiede , daß nur
diejenigen vier 8 ubjeÄe , für welche die
Mehrheit der Srinrmen ausgefallen ist ,
oder bey etwaiger Stimmen - Gleichheit
Las Loos entscheidet , in die Kugelung
kommen sollen .

c ) Bey dessen Name nun die Kugel
^ lum . i . ausgezogen wird , ist der Ge¬
wählte . Er wird nach Maaßgabe des Fi -
nanz - Planes ^ .rr . i . mit einer schriftlichen
Znstruction versehen , und beeidet , sofort
m die erledigte Finanzraths - Stelle ein¬
gesetzet .

, § - 5 .
Wenn die Stelle eines Grade - Renk -

Meisters , Lombards -Aassierer » , Bau -

Jnspeccors , oder Germ ; - Empfänger »
erlediget ist , setzet der Bürger - Bürger¬
meister den Wahl - Tag an , und laßt
solchen durch Anheftung an die gewöhn¬
lichen öffentlichen Plätze , oder durch häus¬
liche Ansagung zu Jedermanns Wissen¬
schaft bekannt machen . Die Wahl selbst
muß längstens binnen drey Wochen nach
der Erledigung vorgenommen werden .
Mit Einreichung der Bittschriften , und
deren Vortrug im großen Räch wird
es , wie in vorhergehenden §pben , bey
Ersetzung einer erledigten Finanzrachs-
Stelle , gehalten , und übrigens die näm¬
liche in tz . 4 . vorgeschriebene Wahl - Art
beobachtet .

§ . 6 .
Wenn die Gtadr- Baumeisters - Stelle

erledigt ist , wird es sofort
O ) Auf Ordre des Bürger - Bürger¬

meisters durch die Zeitungen , mit Anbe¬
raumung eines zwey - monatlichen Ter¬
mins — damit ein die zu solcher Stelle er-
foderlichen Kenntnisse besitzendes 8 ubjeA
ausfindig gemacht werden möge , auch meh - '
rere geschickte Fremdesich melden können —
bekannt gemacht .

0 ) Der ' Stadt - Baumeister muß ein
tüchtiger Mann seyn , der im Stande ist ,
einen wohl eingerichteten und passenden Ab¬
riß , auch einen zuverlässigen Ueberschlag
der zu dessen Ausführung nöthigen Kosten
zu machen , der besonders die erfoderliche
Geschicklichkeit in den Wasser - Leitungen
besitzet , und über jeden Vorfall einen aus¬
führlichen Bericht zum Rath erstatten
kann . Diese erfordert werdenden Eigen¬
schaften sind den Zeitungen mit einzurücken .

0 ) Wie nun der bestimmte zwey - monat-
liche Termin sich zu seinem Ende nähert,
vernimmt der sitzende Rath die beiden Fi¬
nanz -Räthe in ihrem schriftlichen Gutach¬

ten :

c



teil : ob dringende Umstände die Beschleu¬

nigung der Wähle nöthig machten , oder

ob solche noch länger auszusetzen , nicht nur

unbedenklich , sondern vielleicht selbst rath -

sam seyn dürfte , in der Absicht , um etwa

nähere Erkündigung über die (Publica¬
tion der sich indessen gemeldeten 8ulsseÄe

einzuziehen , oder das Anmelden geschickterer

Männer abzuwarten , oder einige tüchtige

Luksieckeausfindig zumachen .

(>/) Hierauf beschließt der sitzende Rath

nach reifer Ueberlegung entweder die dien¬

lich erachtenden nähern Vorbereitungen zur

Wähle , oder wenn es deren nicht mehr

bedarf , setzt er den Wahl - Tag an .

0 ) Wird die Wahl im großen Rath

vorgenommen . Einer der beiden Finanz -

Räthe liest den gemeinschaftlich verfaßten

schriftlichen Vortrag ab : worinn der ganze

Umfang der Pflichte des erledigten AmtO ,

und die zu demselben erfoderlichen Eigen¬

schaften , sodann die Namen der sich gemel¬

deten , oder ausfindig gemachten 8ubjeÄe ,

nebst Anführung : welche besondere Kennt¬

nisse , vorzügliche Eigenschaften und Ver¬

dienste von jedem vorgestellt , bescheinigt ,

kündbar , oder glaubhaft erkündigt worden

seyen , vorgelegt werden . Alsdann , und

( / ) Nach genommenem Abtritte der

beiden Finanz - Räthe ernennet jedes anwe¬

sende Raths - Glied , mittels abzugebenden

Wahl - Zettels , nur ein 8ubjeL Dafern

nun der größere Theil des versammelten

Raths auf eine Person gestimmt hätte , so

giebt die solchergestalt vorhandene Stim -

men - Mehrheit sofort der Sache den Aus¬

schlag ; befinden sich aber die Stimmen

des Raths unter mehrern Oowipecenttn

getheilt , so werden alle diejenigen 8ubjeÄe ,

welche nicht unter zwölf Stimmen für sich

baben , herausgenommen , und unter densel¬

ben eine neue Wahl angestellet ; wobey

dann die Mehrheit der ausfallenden Stim¬

men , und bey Gleichheit , ohne weitere Rück¬

sicht das Loos entscheidet .

§ > 7 .
Nach eben dieser Bestimmung wird

auch mit der Wähle und Wiedcrersetzung

der erledigten Ober - Försterc - und Berg «

werke - Jnspecrors - Stellen verfahren .

§ - 8 -

Die Wahl eines neuen 8vn6id oder

polizcy - Raths geschieht auf die oben in

§Z . i . bis 4 . einschließlich bey der Wähle

der Finanz -Räthe vorgeschriebene Art , mit

alleiniger Ausnahme , daß ein ^ aäicus

über die Eigenschaften der Lompcrenren

im Rath zu referirm har , und so wenig

bey einem 8vri6icu8 , als bey einem Poli -

zey - Rach Ansäßigkeit mit Vermögen er -
fodert wird .

§ . 9 -

In gleicher Art wählet man , jedoch läng¬

stens binnen 14 . Tagen nach Erledigung

eines Raths - Gecrcrare - Stclle , ein ande¬

res fähiges 8ubsed ; und es ist nicht nö¬

thig , daß diese Wahl vorher durch Zei¬

tungen , oder Anschlags - Zetteln bekannt ge¬

macht werde .

§ . io .
Jeder , wenn er in Absicht der in diesem

Artikel XVIl . ermelderen Aemter und Stel¬

len die erfoderliche (Publication besitzet-
und eine oder die andere Stelle zu erlangen

wünschet , muß darum schriftlich , und we¬

nigstens acht Täge vsr der Wähle , beym
Rath ansuchen . Später werden keine

Suppliken mehr angenommen . Nichts

desto weniger bleibt jedem Vocarwen unbe¬

nommen , seine Stimme auch andern , als

nur denjenigen , die sich schriftlich gemeldet

haben , zugeben .

§ - r r .



§ . n .
Auch wirklichen Raths - Gliedern , sowohl

des sitzenden als ruhenden Nachs , sind sol¬
che Gesuche , wodurch sie sich zum Dienste
derStadt erbiethen — die also eben aus die¬
ser Ursache in keinem Falle für eine frey -
willige Idesignation , wovon im ^ .rr . XI .
§ . 17 - die Rede ist , angesehen werden kön¬
nen — zugelassen ; sie sind aber , zu Verhü¬
tung aller Mäkeley rMisbrauche , wenig¬
stens acht Tage vor der Wähle , sich schrift¬
lich beym Rath zu melden schuldig , und
ohne ein solches schriftliches Ansuchen nicht
wahlfähig . Meldet sich nun ein Naths -
Glied in der bestimmten Zeit schriftlich , so
darf es alsdann auf dem Wahl - Tage nicht
im Rath erscheinen ; und wird dasselbe
gewählt, so geht es sogleich aus dem Rath
ab , und muß durch ein anderes SubjeLk
ersetzet werden .

§ . 12 . .
Jmglcichen ist ein Fremder , und der nicht

vorher in der Stadt gelebt hat , fähig , zum
Beamten gewählet zu werden ; und er er¬
hält alsdann sofort das Bürger - Recht un¬
entgeltlich -,

§ . rz .

Bey allen diesen Wahlen leget jeder
Vstanr auf seinen aufhabenden Bürger -
Eid und Raths - Eid den amtirenden Bür¬
germeistern Hand - Gelöbniß an Eides - statt
ab : Daß ec bey dem vorfeyenden wahl -
Geschafc nichts anders , als das Wohl
dreier Reich ? - Scadc vor Augen haben ,
sich davon durch keine Rücksicht , keinen
eigenen oder andern Vortheil abwendig
machen lassen , sondern nur auf solche
Subjecte den besondern , aufrichtigen
und pflichrmaßigen Bedacht nehmen ,
und stimmen wolle : welche er , nach sei¬
ner besten Einsicht , wissen und Ge¬

wissen für rechtschaffene , und dem Amt,
oder der Dienst - Stelle, welche jezc durch
die Wahl vergeben werden solle , voll¬
kommen gewachsene Männer halte .

§ . 14 .

Für jede Amts -und Dienst- Stelle muß
eine besondere lultruÄicm nach dem Um¬
fang der einschlägigen Pflichte entworfen
werden , worauf der Gewählte einen körper¬
lichen Eid ableget .

§ . 15 .

Nach geendigter Wähle wird der Ge¬
wählte , wenn er in der Stadt ist , sofort
in den versammelten Rath berufen ; Wäre
er ausser der Stadt , so wird ein Tag zu
seiner Beeidigung und Einsetzung angesagt.
Zu Erfparung der Präsenz - Gelder wird
die Beeidigung und Einsetzung in einer
ordinären Raths - Sitzung des sitzenden
Raths vorgenommen , in so ferne nicht etwa
eine gewöhnliche Groß - Raths - Versamm¬
lung nahe bevorsteht , und jener aLims bis
dahin Aufschub leiden mag . . .

§ . 16 .
Sobald der Gewählte im sitzenden , oder

großen Rath erscheinet , kündiget ihm der
Bürger - Bürgermeister die auf ihn gefal¬
lene Wahl förmlich an , steiler ihm die

, Pflicht der Amts - oder Dienst - Stelle vor ,
läßt ihm die InliruÄlon für dieselbe durch
den Raths - Secretär langsam und ver¬
nehmlich vorlesen , und fragt ihn : ob er
hierauf dieses Amt , oder diese Dienst -Stelle

! annehmen , und den Eid ablegen wolle . Be¬
jahet er es , so giebt er beiden amtirenden
Bürgermeistern di.e Hand darauf , und
schwöret den vorn ersten 8 ynäicc> ihm vor¬
zulesenden nachstehenden Eid :

^ Ich N . N . schwöre und gelobt zu Gott
" dem Allmächtigen , daß ich die mir vor-
V gelesene Instruktion wohl verstanden

" und

I



" und begriffen habe ; ich bin des festen
und ' unverbrüchlichen Vorsatzes , den

^ ganzen Inhalt derselben , und alle Pflich -
" re des mir durch die Wahl anvertraue
" ten Amtes ( oder Dienstes ) nach meiner
" besten Einsicht , und nach allen meinen
" Kräften auf das geuaueste zu erfüllen ,
" in allen meinen Handlungen das Wohl
" dieser Reichs - Stadt vor Augen zu ha -
" ben , mich davon durch keine Rücksicht ,
" keinen eigenen oder andern Vortheil ab -
" wendig machen zu laßen , und mich überall
" so zu betragen , wie es einem . eignet
/, und gebühret . So wahr mir Gott helfe rc .

§ - 17 .
- Alle übrige städtische Bedienungen ,

welche dem großen Rath in diesem Regle - >

ment , oder nach dem alten Herkommen ,
vorbehalten sind , vergiebt derselbe durch
Scirnmen -Mchrheic binnen vierzehn Ta¬
gen nach ihrer Erledigung ; Alle und jede
andere aber , die dem großen Rath nicht
vorbehalten sind , hat der kleine oder sitzende
Rath auf gleiche Art zu vergeben .

§ . 18 -
Die Annahme und Abschaffung eines

vertrauten Aufsehers über die Taglöhner
wird den beiden Finanz -Rachen und dem
Stadt - Baumeister überlassen ; sie müssen
aber jedesmal die schriftliche Anzeige da¬
von dem sitzenden Rath machen ; und dieser
nimmt sofort den benannten Aufseher m
Eid und Pflicht .

^ rciculus XVIII.
Von Behandlung der Geschäfte im Rath überhaupt.

§ . 2 .a wegen Behandlung aller und jeder
zum Finanz - Fache gehörigen Sachen ,

Eingaben , Vorschläge und Suppliken be¬
reits ein eigenes durch das Urtheil des kai¬
serlichen Kammer - Gerichts vom 17 - Jul -
r ? 89 . genehmigtes Reglement vorhanden
ist , so hat es auch dabey sein ledigliches Be¬
wenden ; und sollen die hier nachfolgenden
Bestimmungen nichts daran ändern , son¬
dern diese nur aus andere nicht zum Finanz -
Fache gehörige Sachen und Gegenstände
ihre Beziehung und Anwendbarkeit haben .

§ . i .
Alle Vorstellungen werden den Raths -

Lecrewrien übergeben , welche das xrL -
lenrarum . darauf setzen , und die Eingaben
in einem besondern Protokoll bemerken ; im
Rath wird zuerst dieses xrorocollum re -
rum exbibitLrum gelesen , und darauf die
Vorstellungen selbst .

Bey dem Anfang jeder Versammlung
werden vom Raths - Secretair alle gegen¬
wärtige Personen ins Protokoll geschrie¬
ben und abgelesen ; bey den abwesenden
aber der Grund ihrer Abwesenheit mit den
Worten : wegen städtischer Geschäfte —
wegen Brankheic — wegen den Herren
Bürgermeistern angezeigter Abwesenheit
auf so viel Zeit , oder Abhaltung — ohne
Anzeige rc . bemerket .

§ . I .
Alle Schreiben an den Rath eröffnet der

dirigirende Bürgermeister , und laßt darauf
das Darum des Einlangens durch einen
dazu bestellten becrerarius schreiben . Die¬
ser führet darüber ein besonderes Proto¬
koll , welches in der nächsten Raths - Sitzung
nebst dem Schreiben selbst abgelesen wird .

§ - 4 .



§ ; 4«
Der dirigirende Bürgermeister theilet

die vorkommendenSachen , welche nicht als¬
bald brevi I7ILNU im Rath abgemacht wer¬
den können , den Beamten zu , in deren De¬
partement sie gehören , um solche im näch¬
sten Raths - Sitze ' schriftlich vorzutragen .
Ist es eine kleine bald abzumachende
Sache ; so kann der Beamte sogleich in den
Mach berufen werden , um die erfoderliche
Auskunft und sein Gutachten mündlich ab¬
zugeben . Daß dieses geschehen , wird , be -
nebst der gutachtlichen Meynung des Be¬
amten , im Protokoll bemerket . -

§ . 5 .
Wenn ein Dritcheil der Stimmen es

verlangt , wird die Umfrage und Abfassung
eines Schlusses bis z '.rr nächsten Naths -
Sitzung ausgesetzet . Eine nochmalige
Aussetzung kann nur durch Mehrheit be¬
schlossen werden .

§ . 6 .
Ueber jeden Vorrrag kann jedes Raths-

Glied nach der Ordnung seines Sitzes im
Rath eine angemessene Zeit cisliberiren ,
und seine Gründe für oder wider den Vor¬
rrag eröffnen . Nach solcher OeUbersrion
wird sofort voriret .

§ . 7 .
Ueber neue Vorschläge , oder Bestim¬

mungen der Frage in einem oder andern
voro muß ordentlich , wie über den Vor¬
rrag des Uekerenren , voriret werden .

§ . 8 .
Die vora , welche die Meynung des ste¬

teren ren gänzlich billigen , werden bloß be¬
merkt ; die , welche dieselbe ganz , oder zum
Theil verwerfen , werden dem Protokoll
mit den Worten des Vordren eingetra¬
gen ; und sind die von der Mehrheit äillen -
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rirenden Glieder die Gründe ihres öillea-
lus 'kürzlich zum Protokoll zu geben schuldig .

§ « 9 '

Vors Majors entscheiden , außer in Fal¬
len , wo durch dieses Reglement eine andere
Zahl bestimmet ist .

§ . io . ^
Bey einer , Gleichheit der Stimmen im

Rath wird nach Bestimmung des ^ rr . X.
HZ . zo . zi und zr . verfahren .

§ . n .
Der Raths - Schluß wird dem Proto¬

koll eingetragen , und alsdann abgelesen ;
damit man gewiß sey , daß die Meynungen
richtig ausgedrückt worden .

§ . 12 .
Ueberhaupt werden alle Vortrage und

vors nach der Ordnung , wie sie im Rath
vorgekommen , mit gröster Genauigkeit vom
Raths - Lecrersrio in das Protokoll einge¬
tragen < und darüber ein genauer mäex
verfertiget.

§ . I Z .

Die Ordnung der Vortrage im Rath ist
folgende : Der dirigirende Bürgermeister
bringt zuerst die eingekommenen extübirs »
ungleichen die eingegangenen Schreiben an
den Rath , und was er selbst Amrs - halber
vorzutragen haben mag , in Vortrag ; als¬
dann werden die Bemme mit ihren schrift¬
lichen Vortragen gehöret , und dringende
Sachen vor minder wichtigen , die ohne Ge¬
fahr einen Verschub . leiden mögen , vorge¬
nommen .

H . 14 .

Ein Rachs - Glied darf sich des Rechts,
Vortrüge im Rath zu thun , nicht anmas-
sen ; weil dieses wegen des leicht vorherzu -
sehenden Misbrauchs sehr bedenklich ist.
Hingegen steht jedem frey , seine Gedan¬

ken1



ken und Vorschlage , welche das gemeine

Wesen und dessen Wohl überhaupt betref¬

fen , schriftlich dem Raths - 8ecrerario , da¬

mit sie ins prorocollum rsrum exlübita -

rum eingetragen werden , sohin durch diesen

Weg zur Wissenschaft und weiter « Ver¬

fügung des Raths gelangen mögen , zu

übergeben .

HrciLuIus XIX .
Von Behandlung der auswärtigen Geschäfte .

§ . i .
lle auswärtige Geschäfte werden von

den 8 ^ nciic :is , unter welchen diese Ge¬

schäfte vertheilt sind , dem Rath vorgetragen .

§ 2 .
Ist ein solches Geschäft von der Art , daß

es eine längere Unterhandlung erfodert ,

( Z . B . Berichtigung eines Anspruchs , den

die Stadt an einen auswärtigen Staat ,

oder dieser an jene macht , mittelst gütlicher

Unterhandlung und Vergleichs , Granz -

Berichtigung , Prozeß bey einem der höch¬

sten Reichs - Gerichte ) so wird ausseror -

dentlich eine Depurarion niedergesetzt ;

diese soll , neben dem amtirenden Burger -

Burgermeister und beiden 8ynäici8 , aus

zweyen Mitgliedern des sitzenden , und

zweyen des ruhenden Raths , welche vier

Personen dersitzendeRath ernennt , bestehen .

§ - Z .
Dieser ausserordenclichen Depmarion

wird von dem sitzenden Rath eine Inttruc -

rion ertheilet , welche bestimmt und deutlich

vorschreibt : was bey dem vorliegenden Ge¬

schäft eigentlich für die Stadt erzielet , und

wie dasselbe überhaupt betrieben werden

solle .

§ » 4 »

Dieser luüruÄion gemäß betreibet die

Deputation das Geschäft in besondern

Konferenzen , welche in einem Zimmer des

Rathhauses , so oft es nöthig , aufOonvo -

carion des Vorsitzenden Bürgermeisters ge¬

halten werden . '

§ . 5 -

Der eine 8 >mäicu8 , zu dessen besondern »

Departement das Geschäft gehört , refe¬

riert in dieser Deputation schriftlich ; und

nachdem auch der andere seine Meynung ge¬

sagt , votiren die vier Raths - Glieder nach

ihrerOrdnung , und zuletzt der prieliclirende

Bürgermeister . Dieser lind die beiden 8 ^ n -

6ici haben jeder ein vorum in dieser Depu .
rarion , und die mehrern Stimmen entschei¬

den , was dem Rath vorzutragen sey ; jedoch

sind auch die 6ilIeutienrL8 ihre Meynung

mit den Gründen schriftlich acl prorocol -

ium abzugeben verbunden , und diese dem

Rath seiner Zeit mit vorzulegen . Der erste

Raths - 8eLrerariu3 führet das Protokoll ,

welches die Glieder der Deputation unter¬

schreiben .

§ . 6 .
Ob und wenn die Deputation an den

sitzenden Rath recurriren müsse , hängt von

ihrer lnttruLkion , und , wenn diese zweifel¬

haft ist , von der Mehrheit der Stimmen ab .

§ . 7-

Wenn es nöthig ist , mit den Bevoll¬

mächtigten eines fremdenStaates zu rraÄi -

reu , oder bey einem Hofe , Reichs - Gericht ,

oder fremden Dicaiierio Vorstellungen zu

thun , so schlägt die Deputation zwey oder

mehrere aus ihremMittel dem sitzendenRach

vor ; welcher dann dieselben in dem Falle ,

wenn er sie bestätigt , mit luüruLou und

gehöriger Vollmacht unter dem gewöhnst ,

Hen



chen städtischen Siegel und Unterschrift

eines Nachs - Secretairs versieht .
§ . 8 .

Diese Bevollmächtigte erstatten nun

an die Deputation ihre Berichte über den

Fortgang des Geschäfts , und werden von

derselben in Gemäßheit ihrer Inltruüion

auf ihre Anfragen bcschieden .

§ - 9 -
Die städtischen Bevollmächtigte können

mit den Auswärtigen nichts abschließen ,

als unter Vorbehalt der RariÜLLNon des

Raths .

§ . i o .

Sobald ein Geschäft seine hinlängliche

Reise erhalten , wird entweder der sitzende ,

oder der große Rath , je nachdem das Ob -

zeLk , seiner Qualität und Eigenschaft nach ,

zum Geschäfts - Kreise des einen oder des

andern gehört , convociret ; welchem die

Deputation den ganzen Gang des Ge¬

schäfts und dessen jetzigen Abschluß vorträgt .

§ . 11 .

Hierauf entscheidet der Rath durch

Mehrheit der Stimmen ( die Glieder der

Deputation , welche Mitglieder dieses

Raths sind , haben ebenfalls bey der Be -

rathschlagung mirzU vokiren ) ob der abge¬

schlossene Vergleich zu genehmigen , oder in

einen Prozeß sich einzulassen sey rc . oder

nicht .

§ . 12 .

Wird die Genehmigung geweigert , so

muß eine neue Unterhandlung oder Betreu

bung des Geschäfts , in Gemäßheit einer

nach dem ausgefallenen Schlüsse anzufer¬

tigenden IliUruÄion , angefangen werden .

§ . l Z .

Es steht auch dem Rath frey , neue Glieder

dieser Deputation , statt der vorigen , zu

Betreibung des Geschäfts zu ernennen .

§ . ' 4 .

Genehmiget der Rath das von der De¬

putation Abgeschlossene , so wird , falls es ein

Vergleich mit einem auswärtigen Staate

ist , derselbe unter dem gewöhnlichen städti¬

schen Siegel und Unterschrift eines Raths »

Lecrerairs ausgefertiget .

AmLuIus XX .
Von Behandlung der Vormundschasts - Sachen -

§ , 1 .
Our Ober - Aufsicht über das Vormund -

Ä schafts - Wesen , Bürger und Unter¬

thanen , oder deren Kinder in der Stadt

und dem Reich von Aachen betreffend , und

zur Besorgung der dahin einschlagenden

Geschäfte setzet der Rath , nach Bestim¬

mung des ^ rr . XHI . § . i 2 . eine ordentliche

Deputation nieder , zu welcher ein 8yn <Zi -

cu8 gehört , der in derselben über die ihm

zur Besorgung zugewiesenen Gegenstände

schriftlich referiert . Das xrwüäium , die

OireÄion und Oonvocarion hat in dieser

Deputation der abgestandene Bürger¬

meister aus der Bürgerschaft .

§ . 2 .

Alle Vorstellungen um Anordnung , oder

um eine besondere ^ urliorilärion der Vor »,

münder gehören auf die im X VIII . ^ rr . § . i .

vorgeschriebene Art zuerst an den Rath .

Trägt derselbe Bedenken , in der Sache so¬

gleich zu verfügen , so wird sie entweder

dem zum Vormundschafts - Wesen bestell¬

ten Lynäico zum schriftlichen Vortrag im



Rath , oder der Deputation cumporeliore

üsruenöl zugewiesen .

§ . Z -
- Die ernannte Depmation hat dafür zu

sorgen , daß ihr jährlich alle Vormund -

schafts - Rechnungen eingeliefert werden .

Sie har jede Rechnung in Zeit von 8 Tägen

uach derselben Einlieferung wirklich abzu¬

hören , dieselbe zu genehmigen , oder nach

Befinden deren Unrichtigkeiten zu verbes¬

sern , und zu ahnden .

§ - 4 -

Am ersten Raths - Tage im April jeden

Jahres überreicht diese Deputation dem

sitzenden Rath ein Verzeichniß . aller abge¬

nommenen Rechnungen , mit Bemerkung :

wie sie dieselben befunden , auch eine Liste

aller im vorigen Jahre beendigten und an¬

gefangenen Vormundschaften .

§ . l .
Klagen der Mündel über ihre Vormün¬

der sowohl wahrend , ass nach der Vor¬

mundschaft , werden bey dieser Deputation

angebracht ; und wenn die Klage zum or¬

dentlichen Rechts - Mege geeignet , so wird

sie an die Justiz - Behörde hinverwiesen .

§ . 6 .
Sobald die Deputation errichtet ist , ent¬

wirft sie eine Vormundschafts - Ordnung ,

und macht in der Folge alle dahin gehörige

Entwürfe , jedoch vorbehaltlich der Bestäti¬

gung des sitzenden Raths .

§ - 7 -

Sie versammelt sich ordentlich alle acht

Täge , und sonst , so oft es nöthig , auf dem

Nachhause .

^ rciculus XXI.
Von Behandlung der Polizei) - Sachen .

§ . i .

O " BesorguUg der Polizey - Sachen

A wählet der große Rath einen Polizey -

Rath als Beamten nach ^ rr . XIII . § . io .

Durch diesen besorget der sitzende Rath

alles , was die Sicherheit und öffentliche

yvuhe sowohl in der Stadt , als im Gebiete ,

dem sogenannten Reich angeht . Er hält

auf die Beobachtung der bestehenden Po -

lizey - Gesetze , und entwirft nach seiner Be¬

stellung eine vollständige Polizey - Ordnung ,

welche er dem sitzenden Rath zur Genehmi¬

gung vorlegt .

§ . 2 .

, Er ahndet kleinere zu keiner fiskalischen

Klage oder Criminal - Untersuchung geeig¬

nete Polizey - Vergehungen ; imgleichen

wenn beydenPolizey - Verhören conreÜL -

rione8 , welche parrium betreffen , vor¬

fallen , sind solche von ihm sofort ab - und

zur Entscheidung an das ordentliche formn

zu verweisen ; wohin alsdann auch ob con -

neximreln cgulgc das Erkenntniß und die

Bestimmung der dabey ecwh eintretenden

Strafen gehören .

§ . Z -

Er hat die Aufsicht über alle an öffentli¬

chen Orrcn zu haltenden Zusammenkünfte ,

läßtdie Wirrhs - Häuser visiriren , und auf

verdächtige Personen , zu deren Abhal¬

tung , möglichst vigiliren .

§ - 4 >

Zu seinem Geschäfts - Kreise gehöret Be -

freyung der Stadt und des Gebietes von

herrenlosem Gesinde ! , und Verhütung der

Vetteley mittels genauer Vollziehung der

des -



Lesfalls von ihm zu entwerfenden , und vorn

Räch hernächst genehmigten Verord¬

nungen .

§ . 5 .
Er schlägt dem Rath die Pvlizey - Diener

vor , und hat die Aufsicht über dieselben .

§ . 6 .
Ihm gehört die Aufsicht über das anzu¬

legende Gerraide - Magazin , die Sorge für

die pünktliche Befolgung der von ihm ent¬

worfenen , und vom Rath genehmigten ,

auch erlassenen Früchten - Fisch - und sonsti¬

gen Markr - Ordnung , die Bestimmung der

Markt - Preise von Brod und Fleisch unter

des Raths , so oft möglich , jedesmaliger

Genehmigung . Auch liegt ihm ob zu sorgen ,

daß die Visitation der Maaßen , Elen und

Gewichte jährlich Vertrag - mäßig vorge¬

nommen werde .

§ - 7 .
Er macht über Anlage , Unterhaltung

und Verbesserung öffentlicher Spazir -

Gänge , und Verschönerung derStadt dem

Rath Vorschläge , und wachet für die Voll¬

ziehung der desfallsigen Raths - Schlüffe .

§ 8 . '

Sobald er gewählt und angestellt istchät

er einen Plan : wie die in der Sradt er¬

findlichen Armen - Einkünfte in sicherster

und gleicher Maße auszutheilen , und wie

sonst der öffentlichen Betteley zu steuren

sey , nicht weniger mit Zuziehung einiger

Bürger und Handels - Leme über die An¬

lage eines Arbeits - Hauses in der Stadt

einen Plan zu entwerfen , und dem Rath

zur Genehmigung vorzulegen .

§ . 9 .
Der abgestandene Bürgermeister aus

der Bürgerschaft , derPolizey - Rath , zween

Aerzte , und zwey Raths - Glieder , deren

einer aus dem sitzenden , und der andere

aus dem ruhenden Rath zu ernennen ist ,

machen unter dem Namen eines colle§ü

meäici eine Deputation aus , welche für

alles sorgt , was die Gesundheit der Ein¬

wohner , sowohl der Stadt , als des Reichs -

von Aachen , auch Aufnahme der Stadt ,

als Kur - Orts angeht . Sie kann , so oft sie

es nöthig hält , einen erfahrnen ^ Kirur ^ um

zuziehen , ohne daß jedoch dieser ein ordent¬

liches Mitglied des Kollegiums ausmacht .

§ . i o .
Diese Deputation examiniert Aerzte ,

Wund - Aerzte , Apotheker , Hebammen , und

berichtet darüber gutachtlich an den Rath .

Sie visitiret zu festgesetzten , auch verschie¬

dentlich zu unbestimmten Zeiten die Apo¬

theken , und entwirft zu des Raths Geneh¬

migung eine Medikamenten - Taxe . Sie hat

Aufsicht über die Spitäler , sorget für Er¬

haltung der Reinlichkeit in denselben , für

Aufnahme und Verpflegung der Kranken ,

und daß die dahin gehörigen IVleäici und

Obirvrosi mit InKruLkionen versehen , und

darauf beeidiget werden ; Jedoch bleiben

den Patronen der von Privaten gestifteten

Spitäler ihreGerechtsame , so wiedenFun -

Valoren die Ernennung der karronormn .

oder krovilorum überall vorbehalten .

§ . ii .
Sobald diese Deputation errichtet ist ,

beschäftiget sie sich mit dem Entwürfe geeig¬

neter Verordnungen , den sie dem sitzenden

Rath vorlegt , und hält demnächst auf deren

genaue Befolgung .

§ . 12 .

Sie versammelt sich ordentlich alle vier¬

zehn Täge einmahund sonst, so oft es nöthig,
auf Lonvocarlon des Vorsitzenden abge¬
standenen Bürger - Bürgermeisters im

Rathhause .
M - ätz .
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HcuIluXXH .
Von öffentlichen Erziehungs - Anstalten , wie auch der Aufsicht

über das Armen - und Waisen - Haus , Spitäler
und Lombard .

ie der Stadt zustehende Er - und Ein¬
richtung der Schulen , auch sonstige

Erziehungs - Anstalten in der Stadt , und auf
dem Lande besorget der sitzende Rath durch
den Polizey - Rath . Dieser hat die Aufsicht
über alles , was die Vorsorge für Erhaltung
Der Religion , gute Sitten , und Bestrafung
sie verletzender Vergehungen , sodann Be¬
förderung der Inöulirle betrifft , und über¬
haupt zur Bildung eines dem Staate nütz¬
lichen Bürgers gehört . Er visitiret die
Schulen , und besorget alle diese Gegen¬
stände mit Zuziehung derjenigen , welchen
eine Loncurrenz zusteht .

§ . 2 .
Er hat ferner die Aufsicht über das Ar -

men - undWaisen - Haus , Vorsorge für Er¬
haltung der Reinlichkeit und Gesundheit in
denselben , Unterricht der Kinder in Stu¬
dien , Künsten oder Handwerken , u . s. w .
Die Aufnahme der Kinder in das Waisen -
Haus aber geschieht von , 3 zu z Monaten
aus sein schriftliches Erinnern und Gutach¬
ten unmittelbar von dem sitzenden Nach .

§ . Z -
Er visitiret diese Häuser von Zeit zu Zeit,

sieht auch Bücher und Rechnungen ein , und
macht nach Befinden Verbesserungs - Vor -
schläge , die er dem Rath zur Genehmigung
übergiebk , und dessen darauf erfolgende
HekörSWigetl vollzieht . Zur Abnahme
und Abhörung ver Rechnungen aber in ge¬
dachten Häusern und Spitälern wird je¬
desmal öon dem Rath eine Deputation

angeordnet , welche sich dieses Geschäfts mit
dem Polizey - Rath unterzieht .

§ . 4 -
Dieser Deputation sollen von den Ar -

men - Provisoren der Pfarreyen , und sonsti¬
gen Einnehmern der milden Stiftungen die
Rechnungen , gleich nach deren gewöhnlich
hergebrachren Ablage , nebst den Belegen ^
zur Einsicht und Genehmigung vorgeleget ,
und , dafern die Deputation Mängelund ,
Unrichtigkeiten dabey , sohin diekLriKcLNon
zu ertheilen Anstände fände, die schriftliche
Anzeige davon dem Rath gemacht werden .

§ . 5 -
DerPolizey - Rath hat endlich auch noch die

Aufsicht über den Lombard , nimmt darinn
öfters im Jahre Visitation vor , sorget für .
dessen bessere Einrichtung , besonders auch ,
was die Bestimmung billiger . Lombards -
Zinse betrifft , und erstattet darüber von
Zeit zu Zeit Anzeigen oder gutachtliche Be¬
richte an den Rath zu dessen weiterer Ver¬
ordnung . Er entwirft für den Lombards -
Kasslerer und andere Offizianken eine ange¬
messene Jnstrunion ; auf welche dieselben
nach des Raths Genehmigung beeidet wer¬
den .

§ . 6 .
Die Abnahme und Abhörung der Lotn -

barvs - Rechnung geschieht von drey zu drey
Monaren ; darzu ernennet der sitzende Räth
jedesmal, mithin ausserordentlich , eine De¬
putation , welche dieses Geschäft mit Zu¬
ziehung des Polizey - Rakhs vornimmt , und
über die wirklich geschehene Rechnungs -
Abhörung sowohl, als über das Befinden
berichtliche Anzeige zum Rath erstattet.

1



^ MLuItlS XXIII .
Von Behandlung der Militair - Sachen.

§ . i . § - z -

<?x cr Rath besorget die Militair - Sachen
' in Fällen , wo er auf die vom komman -

direnden Offizier oder sonst eingekommenen
Anzeigen und Vorstellungen nicht sofort
selbst entscheidet, durch eine ordentliche De¬
putation , welche aus den beiden amtiren -
den Bürgermeistern , den beiden erstem
Offizieren , einem , sodann aus
zweyen Mitgliedern des sitzenden , und
zweyen des ruhenden Raths , die der sitzen¬
de Rath wählet , besteht . Jede dieser neun
Personen hat in der Deputations - Ver¬
sammlung ein vorum ; der dirigirende
Bürgermeister hat die (Vnvocariün . und
der kvmmandirende Offizier erstattet dieser
Deputation über die ihm vom Rath zum
Gutachren zugeschickrcnGrgenstände schrift¬
lichen Vortrug . Sie versammlet sich or¬
dentlich alle Woche einmal auf dem Rarh -
hause , ausserordentlich , so oft es die Um¬
stände erfordern , welche der kommandi -
rende Offizier dem dirigirenden Bürger¬
meister anzeiget ; der alsdann die Deputa¬
tion convociren läßt . Es steht ihr frey ,
so oft es nöthig , die Finanz - Räthe und den
Polizey -Rath bey den in eines jeden De «
partemeat einschlagenden Geschäften mit
zuzuziehen . .

§ . 2 .
Diese Militair - Deputation beschäftiget

sich nach ihrer Errichtung fördersamst mit
einem Entwürfe der künftigen Verfassung ,
des städtischen Militairs . Dieser wird her -
nächst dem großen Rath vorgelegt ; der
dann die künftige Einrichtung entscheidend
festsetzet , und durch ein zu verfertigendes
Militair » Reglement allgemein bekannt
macht .

Der Kommandant wird vom großen ,
die übrigenOffiziere vom sitzenden Rath , auf
vorher von der Milicair -Depmation einge¬
zogenes Gutachten , gewählet . Die Anstel¬
lung der Unter - Offizieren , Annahme der ge¬
meinen Soldaten , und überhaupt die Beei¬
digung des Militairs werden in des großen
Raths Militair - Reglement festgesetzet .

§ . 4 .
Diese Deputation hält genau auf die

Vollziehung des Militair - Reglements .
§ . 5 .

Dieselbe hat auf schriftlichen Vortrag
des kommandirenden Offiziers die Bedürf¬
nisse des Militairs zu bestimmen , und solche

>dem sitzenden Rath anzuzeigen ; der alsdann ,
wenn er nichts dabey zu erinnern findet , in

. Gemäsheit der im oftgedachten Unheil vom
17 . Jul . >789 . § . 14 . enthaltenen Verord¬
nung den beiden Finanz - Räthen die Wei¬
sung zu Anschaffung der bestimmten und
genehmigten Erfordernisse ertheilet .

§ . 6 .
Die Bestrafung militairischer Verse¬

tzungen in Dienst - und Subordinations ,
Sachen , wenn sie von der Beschaffenheit
sind , daß nur eine geringe körperliche Züch¬
tigung mit etwa höchstens 25 Prügeln ,
oder Gefängniß auf 8 bis 14 Täge Platz
greift , wird dem Kommandanten überlas¬
sen ; in wichtigern Fallen aber geschieht die
Bestrafung , auf vorhergegangene legale
Untersuchung , nach dem Urtheile der Mili-
tair - Deputation ' welche in solchen Fällen
als ein suäicium Militärs mixcum ange-

vrd -
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ordnet seyn soll ; wobey der 8 ^ n6icus die
Stelle eines Auditeurs zu versehen hat .
Größere Verbrechen , oder eigentliche auf
entehrende Ealkarion , Verbannung , Leibes -
und Lebens - Strafe hinauslaufende Crimi -

nal - Vergebungen einer Militair - Person
werden von der Militair - Deputation nur
untersuchet , sodann mit Anschlüsse des Pro¬
tokolls dem sitzenden Rath einberichtet , und
diesem das rechtliche Erkenntniß überlassen .

XXIV .
Von Behandlung der Finanz - Bau - Forst - und Berg - Geschafte.

§ . i .
ie Verwaltung des städtischen Finanz -
Wesens in seinem ganzen Umfange ,

mit alleiniger Ausnahme der im Kapitel
XII . tztz . 6 . 9 . und io . zum Geschäfts -Kreise
des großen Raths verwiesenen Fälle gehö¬
ret dem sitzenden Rath ; in welchem die
zween Finanz - Räthe alle dieses Fach ange¬
hende Vortrüge gemeinschaftlich thun .

§ - 2 .
Von richtiger Besorgung der zum Fi¬

nanz - Fache gehörigen Gegenstände hängt
die allgemeine Wohlfahrt der Stadt und
gestimmter Bürgerschaft ab . Dieser ist da¬
ran gelegen , daß die Leitung und Bestim¬
mung sothaner wichtigen öffentlichen Ange¬
legenheit nicht bloß etlichen wenigen Raths -
Gliedern überlassen werde ; es hat daher
keine Deputation zu Besorgung des Fi¬
nanz - Wesens statt .

§ . Z .
Jedoch steht ^ em Rath frey , zu Verrich¬

tungen , welche nicht anders , als durch eine
Kommission oder Deputation geschehen
können , — Z .B . zu Einnehmung des Augen¬
scheins , Vornahme einer öffentlichen Ver¬
steigerung , Kasse - Visitation und derglei¬
chen — einige aus seinem Mittel außeror¬
dentlich zu deputiren ; welche hiernächst über
denVoilzug ihres Auftrags mir Beylegung
des abgehaltenen Protokolls , schriftliche
Anzeige dem Rath zu weiters nöthig fin¬
dender Verfügung zu erstatten haben .

§ . 4 »
Die Behandlungs - Arr der Finanz - Ge¬

schäfte ist in dem Finanz - Plane Xrr . i . bis
25 . einschließlich näher bestimmt ; wobey es
also durchaus sein Verbleiben behalt , der¬
gestalt jedoch , daß

aä Xrr . y . in Absicht der von dem Kassie¬
rer , oder Sradr - Rentmeister zu leisten¬
den Lpecial - Oäurion .
Die indessen geschehene Bestimmung
der Summe auf 8 <>oo Rthlr .

und ferner die nachstehenden beym kaiser¬
lichen Kammer - Gericht in Vorschlag ge¬
brachten Zusätze :

aä ^ rt . 10 . (4 ) der Kassierer soll keine
Rechnung ohne Quittung zahlen , auch
sorgen , daß die Rechnungen und Quit¬
tungen deutlich und lesbar geschrieben
werden .
M Der Kassierer soll unter keinem Vor-
wand einige Münz - Sorten gegen andere
verwechseln , sondern selbige so , wie er sie
angenommen , wiederum auszahlen ,

sodann

sä ^ rt . 2Z . Er ( der Service- Empfän¬
ger ) giebt am Schlüsse des Jahrs seine
vollständige Rechnung dem Kassierer ,
oder Stadt -Rentmeister ab , welcher die¬
selbe seiner Haupt-Jahrrechnung bey¬
fügt , und dem Rath übergiebt .

von höchstgedachter Stelle genehmiget wer¬
den ; und also zu beobachten sind .

§ .



§ . 5 . '

Das städtische Bau - und Forst - Wesen ,

wie auch die ^ ämimüiarion des Kohlen -

und Galmey - Werks wird gleichfalls unter

der Aufsicht , vireÄion , und auf gemein¬

schaftlichen Vortrug der beiden Finanz -

Räthe vorn sitzenden Rath besorget ; diese

müssen allemal das Gutachten des ^ rcbi -

reäks , des Ober - Försters , und des In -

lpeÄors des Kohlen - und Galmey - Werks

vorlegen ; auch hangt esvom Rath ab , noch

ausserdem in wichtigen Fällen das Gutach¬

ten einheimischer und auswärtiger Werk -

.Verständigen einzuziehen .

§ . 6 .
Die Behandlungs - Art desBau - Wesens ,

und wie solches mit gehöriger Ordnung zu

verwalten sey , ist in dem durch mehrge -

dachtes Urtheil vom 17 . Jul . 1789 . § . 12 .

genehmigten Reglement : Eine bessere Ein¬

richtung des Bau - Wesens betreffend ,

näher bestimmt ; und hat es dabey durch¬

aus sein Bewenden .

§ . 7-
Da nach der Bestimmung des XIII . Ka¬

pitels § . 9 . zum Forst - Wesen ein sach¬

verständiger Ober - Förster , imgleichen zu

den Bohlen - und Galmeyrwerken ein

der Sache genau fündiger Bergwerks - In -

lpeäkor bestellet werden , so sind die bishe¬

rigen Stellen eines Forstmeisters und eines

Kohlen - Schreibers als in Zukunft ganz

überflüßig aufzuheben , und zu Ersparung

des nützlicher zu verwendenden Gehalts , be -

wandten besondern Umständen nach , von

vun an einzuziehen .

§ . 8 .
Die beiden Finanz - Räthe haben ülsr

bald nach ihrer Anstellung , mit Zuziehung

des Ober - Försters , eine vollständige Forst -

Ordnung , imgleichen , mir Zuziehung des

Berg - InspeÄors , einen Plan über die

wirkliche Lage der städtischen Kohlen - und

Galmey - Werke , sofort ein ausführliches

Gutachten über die vortheilhafte Benutzung

der Forsten und gedachter Bergwerke zu

entwerfen , und ein so anderes vorerst dem

sitzenden Rath zur Prüfung vorzulegen .

Dem Rath steht frey , noch ausserdem , wenn

er es nöthig erachtet , das Gutachten einhei¬

mischer und auswärtiger Werk « Verstän¬

digen einzuziehen . Ist die Sache zur end¬

liche Schlußfassung hinlänglich vorbereitet ,

und instruirt , so wird im sitzenden Rath

viiirim darüber voriret , und das Resultat

dessen Erwägung hiernächst zur entschei¬

denden Bestimmung vor den großen Räch

gebracht .

§ . 9 -

Desgleichen entwerfen die beidenFinanz -

Räthe gemeinschaftlich , und tragen dem

sitzenden Rath zur weitem Prüfung ein

Reglement vor : wie und von wem die

Einkünfte aus den Forsten und Bergwer¬

ken erhoben , und am sichersten in die Haupt -

Kasse einstießen , wie und von wem die dis -

fallsigen Aus - und Abgaben bestritten und

besorget , über ein und anderes ordentliche

Bücher und Controlle » geführet , sofort

pünktliche Rechnungen dem Rath abgeleget

werden sollen .

r



§ . I .
ie zu Beförderung der Fabriken , Ma¬
nufakturen und Handlung erforder¬

lichen Verfügungen werden vom sitzenden
Rath auf Vortrug der Finanz - Räche er¬
lassen .

§ . 2 .
Damit aber der Rath feine Entschließung

Mit gehöriger Einsicht und Sach - Kennt¬
niß fassen könne ; so wird ein besonderer
Ausschuß aus dem Handelenden Stande,
Den dieser unter sich selbst wählt , errichtet ;
welcher auf Erfordern des Raths sein Gut¬
achten abgiebt, und der , so oft er es nöthig
findet, dem Rath Vorstellungen zur Aus-
'nahme der Handlung macht .

§ . ? .
Dieser Ausschuß soll aus vier Tuch - Fa -

brikanten , zween Nadel- Fabrikanten , und
sechs Kaufleuten , die en Zros handeln ,
oder andere Gattungen , als Tuch - und
Nadel-Fabriken betreiben , bestehen , unter
denen aber wenigstens ein Färber und ein
-Weinhändlec sich befinden . Die einmal
-gewählten Mitglieder bleiben Zeit Lebens ,
und sind solchen Verhältnisses ungehindert,
zu Bürgermeister - Raths - und Beamlen -
Srelleu wahlfähig . , . . . i ' '

^ 4 » "

^ Dieser Ausschuß versammelt sich , so oft
er will , in einem darzu allein bestimmten
Zimmer des Rath - Hauses , sonst aber auch
nach Willkühr in einem Privat - Hause .

5 »
So oft eine neue Verfügung in Fabrik-

und ^ Hsrrdlungs - Sachen in Vorschlag

kömmt , und der Vorschlag nicht von er-
meldtem Ausschusse selbst geschehen ist )
erfordert der Rath , noch ehe die Finanz -
Räthe sie vorwagen , das Gutachten die¬
ses Ausschusses ; welches derselbe in dem
ihm gesetzten Termin an den dirigirenden
Bürgermeister abgiebt ; der es alsdann
den beiden Finanz - Räthen zum gemein¬
schaftlichen Vortrage zustellt , auf welchen
der Rath einen Entschluß faßt .

§ . 6 .
Betrifft die Sache das Weben und

Scheren der Tücher , so zieht der Aus -
schuß noch zween von ihm vorzüglich ge¬
schickt gehaltene Weber - und Scherer-
meister hinzu .

§ - 7 - ^
Wenn die Meynungen . verschieden aus - ^

fallen , so überreicht der Ausschuß dem
Räch nicht nur sein nach Mehrheit der
Stimmen entworfenes Gutachten , sondern
das ganze bey der Berachschlagung ab¬
gehaltene Protokoll , in welchem auch die
abweichenden Meynungen mit den Grün¬
den sich finden müssen . )

- § . 8 . .
In erheblichen Fällen steht dem sitzenden

Rath frey , eine in diesem Fache zu er¬
lassende Verordnung an den großen Räch
zu bringen . , < . .

§ . 9 .
Wenn nöthig gefunden würde, zu Be¬

günstigung einec Fabrike eine neue Abgabe
einzuführen , oder eine schon bestehende zu
erhöhen , so muß deshalb , wenn hierdurch

auch
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auch die Einheimischen nicht unmittelbar
getroffen würden , doch in der bey allen
neuen und erhöheten Abgaben vorgeschrie¬

benen Art verfahren werden . Eben so ist
im Falle der Verminderung oder Aufhe¬
bung einer solchen Abgabe zu verfahren .

HrciLuIu8 XXVI .
Allgemeine Grundsätze über die Deputationen .

§ . i .
(V> ach den vorhergehenden Artikeln be -

stehen beständig folgende ordentliche
Deputationen : ' '

I . Vormundschafts - Deputation .
II . Das OoIlLKium msZicum .
IH . Militair - Deputation .

§ » 2 »
In diesen Deputationen hat jedes Mit¬

glied eine Stimme ; der oder die Vorsitzen¬
den Bürgermeister aber geben sie nach den
übrigen Gliedern ab . Mehrheit der Stim¬
men macht den Schluß .

§ . Z .
Jedes Mitglied einer Deputation ,

welches aus dem sitzenden oder. ruhenden
Rath darzu gewähret wird , bleibt so lange
in derselben , als es Raths - Glied ist . Alk
Jahre nach geschehener Nachs - Abwechse -
lung werden die durch dieselbe in den De¬
putationen etwa verursachten Vakanzen
sofort aus dem sitzenden oder ruhenden
Räch . durch die. Wahl des Sitzenden er¬
setzt ; und eben so wird es mit den Vakan¬
zen gehalten , welche sich durch Abwechse¬
lung der Bürgermeister ergebend

§ . 4 .
. Niemand kann in mehr als . nur einer

ordentlichen Deputation Mitglied ssey » ;

und darf sich daher auch jede andere auf-
serordentliche Depuraiion verbitten . ,

§ - 5 .

Für jede ordentliche Deputation wird
eine besondere den in diesem Reglement
enthaltenen Bestimmungen angemessene 1 ^
üruÄion vorn Rath entworfen . Eine äus¬
ser-ordentliche zu Verrichtung einer gewis¬
sen Handlung ernannte Deputation erhält
ein schriftliches Eommillorium ; welches
sich niemals weiter erstreckt , als der Jnn -
halr desselben , oder die Natur und Eigen¬
schaft des übertragenen Geschäfts in der
Folge mit sich bringt . '

§ . 6 .

Anden ordentlichen Deputationen , wie
auch in den außerordentlichen zu Behand¬
lung eines auswärtigen Geschäfts führet
ein Raths - 8sLrersriu8 Las Protokoll und
die Registratur - In andern ausserordent-

- lichen Deputationen -steht es dem Räch
frey , nach mehr - oder minderer Wichtigkeit

' des Geschäfts , entweder einen Raths - 8e -
. cretair , oder eine andere verpflichtet -
- Kanzley - Person - zu Führung des Proton
kolls zu bestellen .



HrciLuIus XXVII.
Instruktion , Rang , und Gehalt

der

Bürgermeister , Raths - Glieder , Beamten und übriger
städtischen Bedienten .

§ » I »
- Ls »st schon in vorhergehenden Artikeln
^ verordnet, und versteht sich ohnehin von
selbst , daß über die den Bürgermeistern ,
Beamten , Sekretarien , und übrigen städti¬
schen Bedienten obliegenden Pflichten be¬
sondere den in gegenwärtigem Regle¬
ment enthaltenen Bestimmungen gemäße
InttruQionen , aufweiche sie beym Antritt
ihres Amtes oder Dienst-Stelle beeidiget
werden , vom Rath entworfen , und jedem
zu seiner Nachachtung zugestellet werden
müssen .

§ . 2 .
Da zu genauer Beobachtung dieses Re -

glemcnts und zuverlässiger Erzielung des
davon anzuhossenden allgemeinen Wohls
der Sradt und gesummten Bürgerschaft
unumgänglich nöthig ist , zu den Bürger¬
meister « und Beamten - Stellen tüchtige
Männer zu wählen , und , um solche zu er¬
halten , ihnen einen hinlänglichen Gehalt ,
damit sie von Brod - Sorgen befreyt , nur
allein ihrem Amts - Berufe , mit erfoderli -
chem Fleiße , Treue und Eifer nachgehen
mögen , auszuwerfen ; so wird der große
Rath den Gehalt für die beiden amtiren -
dcn Bürgermeister , die 8 )mälco 8 , Polizey -
Rath , H.rcKiceÄ oder Baumeister , Ober -
Förster , Berg -Jnspector , Raths - Sekre-
rarien , Lombards -Kassierer , auch übrigen
in Zukunft noch nöthigen städtischen Umer -
Bedienre nach Billigkeit bestimmen , und
ftindisfaftsrgcS Gutachten , mit Beplegung

<

des Protokolls , und sämmlicher Abstim¬
mungen , dem kaiserlichen Kammer - Ge¬
richt sä rLtiücLliäum gehorsamst ein¬
schicken .

§ '

Indessen aber , und bis auf weitere Ver¬
ordnung werden den beiden amtirenden
Bürgermeistern , den8 ^ näici8 , und 8ecre-
rzrien , auch übrigen schon bestellten städti¬
schen Bedienten die bisher gewöhnlichen
Besoldungen , relsieüive Präsenz - Gelder,
und sonstigen iri parrem üllsrii angewiese¬
nen ^ cciäentien verabreichet und belassen .

§ . 4 .
Desgleichen har es bey dem durch das

Kammer - Gerichtliche Urtheil vom 17 . Jui .
1789 . §H . n - §c l2 . , in Absicht der beiden
Finanz -Räthe , des Stadt- Renrmeisters ,
des Sreuer - oder Service - Empfängers ,
und des Bau - Jnspectors , genehmigten
Gehalt , wie auch bey der dem zu Führung
des Protokolls und der Lxpeäirionen in
sämmlichen Finanz - Geschäften zu gebrau¬
chenden Raths - Sekretair ausgeworfenen
Besoldungs -Zulage sein Verbleiben .

§ . 5 .
Die abgestandenen Bürgermeister er¬

halten füh'rohin , wie bisher, das herkömm¬
liche Präsenz - Geld ; hingegen fällt das Ge¬
halt für den abgestandenen Bürgermeister
weg ; weil derselbe in Zukunft nichts mehr?
mir dem Stadt - Remmeisterey - Arme zu
thun hat,

§ . 6 .
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§ . 6 .
Die Rakhs - Glieder erhalten , wie bis¬

her , also auch führohin , in jeder Ver¬
sammlung des sitzenden und des großen
Raths das gewöhnliche Präsenz - Geld ,
ausserdem aber kein Gehalt .

Gleichmäßig wird bey den Deputa¬
tionen den dazu geordneten Raths - Glie¬
dern das bey Sitzungen des kleinen Raths
gewöhnliche Präsenz - Geld gegeben . Die
Abwesende ' werden im Protokoll noriret,

- und verlieren das Präsenz - Geld .
H . 7 .

Weder Bürgermeister , noch Beamten
8 ^ n6ici , oder Sekretarien erhalten bey
den Deputationen Präsenz - Gelder ; jedoch
ist das von den Bürgermeistern Gesagte

nur von den amurenden , und also scho
besoldeten zu verstehen .

§ . 8 .
Damit zuletzt auch allen nur Gcschäfts -

verhinderlichen etwaigen Rang - Streitig¬
keiten vorgebeugt seyn möge , so wird hier¬
mit festgesetzet , daß die beiden amtirenden
Bürgermeister den ersten , die abgestande¬
nen den zweiten Rang haben . Erstere
führen bey allen öffentlichen Gelegenheiten
den Rath an . Die Beamten folgen dem
ge 'amurmi kl -inen oder großen Rath
nach . Im gesellschaftlichen Leben hat ein
Beamter den Rang unmittelbar nach den
Raths - Gliedern aus der Stern - Zunft ;
unter sich haben die Beamte den Rang
nach dem Alter ihrer Dienst -Zeit .

^ rciLuIu8 kmalis .
Oaulula Lalvarorm

ndlich , und damit die in diesem Regle¬
ment enthaltenen , einem jeden dritten

unnachcheiligenVerbesserungenund nähern
Bestimmungen des Gaffelbriefs vom
Jahre 1450 . , ohne jemands Widerspruch
und Hinderniß , - zur wirklichen Einfuhr
rung gelangen , und die gesamnme Bur -
gerschaft die davon anzuhoffenden Vor¬
theile ruhig genießen möge , so wird zum
Ueberfluß ausdrücklich erkläret , daß alle
und jede Kaiserliche Neichs - Vogrey - Ge¬

rechtsame , in ssrscis aber diejenigen Ver¬
hältniße , welche zwischen dem Herrn
Herzöge zuJülich , dem Schöffen - Ltuhle
und jedem andern an einer - und Bürger¬
meister und Nach der Reichs - Stadt
Aachen an der andern Seite bestehen , in
dem nämlichen Stande , worin sie sich
durch Herkommen oder Verträge wirklich
befinden , überall unverlezt belassen , sohin
sura cujulcumgus rerrü lalva Ulriche öc
illLln hiermit vorbehalten werden .

Christoph Baltkasar Kirschbaum ,
Kaiser !. Kammergerichts krotonmarius .
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